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1 Einleitung 

Dieses Konzept ist die aktualisierte Version des Rahmenkonzepts für das Schulheim Elgg sowie Einzel-
konzepte (z.B. DAF und SPF), die in den letzten Jahren erstellt wurden. Es wurde von Werner Kuster, 
Gesamtleitung unter Mitwirkung von Jacinta Zimmermann, Schulleiterin erstellt. Fachberatung und 
Schlussredaktion wurden von Kitty Cassée (Institut kompetenzhoch3) übernommen.  

Für die Struktur wurden die Vorgaben von VSA und AJB1 benutzt, die in der Feinstruktur und in den 
verwendeten Begriffen nicht deckungsgleich sind. Wir erstellten auf dieser Basis ein Konzept für 
sämtliche Leistungsangebote des Schulheims Elgg. Wir haben den Text so gegliedert, dass ein zusam-
menhängender Text ohne zu viele Wiederholungen resultierte. Gewisse Wiederholungen liessen sich 
trotzdem nicht vermeiden.  

Bei allen Textstellen, die nicht geschlechtsneutral formuliert werden konnten, verwenden wir den 
Doppelpunkt (z.B. Schüler:innen).  

2 Kurzportrait (AJB/VSA) 

Trägerschaft Verein Schulheim Elgg 
Präsident: Bernhard Egg 

Geschäftsbereich Schulheim für normal begabte, verhaltensauffällige SchülerInnen im Alter 
von 10 bis 17 Jahren und Lehrlingen 

Adresse Bahnhofstrasse 35/37, Postfach 274 
8353 Elgg 

Leitung Werner Kuster, 052 368 62 62 
052 368 62 62 
gesamtleitung@schulheim.ch 

Stv. der Gesamtlei-
tung/ Bereichslei-
tung Schule 

Jacinta Zimmermann, Schulleitung 
052 368 62 80 
Schulleitung@schulheim.  

Stv. der Gesamtlei-
tung/ Bereichslei-
tung betreutes und 
begleitetes Woh-
nen 

Fredy Kern, pädagogische Leitung 
052 368 62 61 
pl@schulheim.ch 

Website www.schulheim.ch 

 
1 AJB: Leitfaden zur Erstellung eines Konzepts. Juni 2021 

AJB/VSA: Leitfaden zur Erstellung eines Konzepts für Schulheime, überarbeitete Version März 2023 
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2.1 Heimpflegeleistungen/Leistungen KJG 

Wohngruppen/be-
treutes Wohnen  

5 Wohngruppen in Elgg und Umgebung mit maximal je  
8-9 Plätzen. Alle Wohngruppen sind koedukativ geführt 
365 Tage/Jahr geöffnet 
BJ und IVSE anerkannt 

Diagnostik Integrative Diagnostik (sozialpädagogisch, heilpädagogisch, arbeitsagogisch, 
psychologisch, medizinisch-psychiatrisch) 

Begleitetes Woh-
nen/Nachbetreung 

2 Wohnungen für begleitetes Lehrlingswohnen (6 Plätze) 

Pflegefamilie (DAF) Fünf Familien mit Indikation Langzeitplatzierungen (ab September 2023) 

SPF  Aufsuchende Familienarbeit (KOFA) 
Ambulante Begleitung bei Rückplatzierungen 

2.2 Leistungen Sonderschule mit Betreuung  

Sonderschule 

Typus A 

34 Sonderschulplätze aufgeteilt in: 
- 1 Mittelstufenklasse 
- 3 Oberstufenklassen 
- 1 Werkschulklasse 

IVSE anerkannt 

Arbeitsagogik Integriert in die Sonderschule 

Berufsberatung Interne Berufsberatung für alle Schüler:innen 

2.3 Leistungen Therapie 

Einzeltherapie Bei gegebener Indikation  

Familientherapie Bei gegebener Indikation 

Testdiagnostik Bestandteil der integrativen Diagnostik 

Beratung Eltern, Sozialpädog:innen, Lehrpersonen 

3 Übergeordnete Themen (AJB/VSA) 

3.1 Leit- und Wertvorstellungen/Leitbild 

Das Schulheim Elgg ist im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein politisch und konfessio-
nell neutrales Angebot. Im Zentrum unserer pädagogischen Bemühungen stehen das Kindeswohl und 
die Erweiterung der Kompetenzen der Kinder/Jugendlichen und deren Eltern. Innerhalb der vorgege-
benen Strukturen und durch das vielfältige sozialpädagogische, heilpädagogische, arbeitsagogische, 
und therapeutische Angebot wollen wir den Jugendlichen gute individuelle Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten, damit ihnen eine Rückkehr in die Familie sowie in schulische und berufliche Regelsysteme 
wieder möglich ist.  
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In der Arbeit orientieren sich die Mitarbeitenden des SHE am Leitbild der Institution  und berücksich-
tigen den Berufskodex der sozialen Arbeit (AvenirSocial, o.J.). Dabei ist es wichtig, die Persönlichkeit 
der Kinder und Jugendlichen zu respektieren und sich mit deren den Anspruch auf Partizipation bei 
der Alltagsgestaltung auseinanderzusetzen.  

Die Mitarbeitenden respektieren die Schweigepflicht und den Persönlichkeitsschutz der Kinder und 
Jugendlichen. Aufgabe ist es, die Kinder und Jugendlichen in ihren Entwicklungsaufgaben zu unter-
stützen und altersgerechte Anforderungen an sie zu stellen. Dabei orientieren sich die Mitarbeiten-
den am Positiven, vertrauen auf ihre Stärken und Fähigkeiten der Bewohner und Bewohnerinnen und 
nützen diese als wichtige Unterstützung bei der gelingenden Bewältigung ihrer Entwicklungsaufga-
ben. Das SHE achtet auf einen respektvollen und kooperativen Umgang aller Beteiligten. In der Arbeit 
mit den Eltern werden diese als Experten für ihre Kinder gesehen und Partizipation ermöglicht. 

Die innere Grundhaltung bildet somit das Fundament der Persönlichkeit, der Boden, auf dem sich je-
der Mensch bewegt und mit der die Mitarbeitenden den Jugendlichen begegnen. Sie basiert auf per-
sönlichen Überzeugungen, theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung und macht einen wichti-
gen Teil der eigenen Professionalität aus, da sie als innerer Kompass dient, der im Arbeitsalltag die 
nötige Orientierung gibt, um adäquate Entscheidungen treffen zu können (vgl. https://www.ib-nie-
dersachsen.de/display/IW/ProfessionelleHaltunginderSozialen+Arbeit-ein Definitionsversuch). 

Das Schulheim Elgg orientiert sich mit der Methodik der Kompetenzorientierung (Cassée, 2020) an 
aktuellen Erkenntnissen aus der Entwicklungstheorie sowie an Lern- und Verhaltenstheorien. Im Wei-
teren ist die Arbeit systemisch ausgerichtet: die Eltern, das Herkunftsmilieu, Angehörigen und 
Freund:innen werden aktiv einbezogen. Die Arbeitsweise stellt die fachlichen Orientierungen Partizi-
pation, Transparenz und Empowerment sicher.  

Umgang mit Behinderung 

Kinder und Jugendliche mit einer psychischen Beeinträchtigung können im Schulheim Elgg dank der 
dreifachen Fachlichkeit (Sozialpädagogik/Heilpädagogik/Therapie) an einem Ort und in Zusammenar-
beit mit den Eltern gefördert werden. Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Behinderung 
können im Einzelfall aufgenommen werden. Das Schulheim Elgg ist nicht indiziert bei einer diagnosti-
zierten kognitiven Behinderung.   

Grundhaltung 

Wir respektieren die Persönlichkeit der Kinder/Jugendlichen und orientieren uns an ihren Anspruch 
auf Mitbestimmung und Mitverantwortung bei der Gestaltung ihres Lebens. Wir respektieren die 
Schweigepflicht und den Persönlichkeitsschutz und gehen sorgsam mit vertraulichen Informationen 
um. 

Auftrag 

Im Schulheim Elgg unterstützen und fördern wir Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituatio-
nen. Wir beziehen die Eltern und weitere Bezugspersonen als wichtige Partner:innen in unsere Arbeit 
mit ein. 

Angebot 

Wir bieten den Kindern/Jugendlichen einen sicheren Ort mit klaren Strukturen, professionellen und 
verlässlichen Erziehungspersonen und vielfältigen sozialpädagogischen, schulischen und therapeuti-
schen Angeboten. 

https://www.ib-niedersachsen.de/display/IW/ProfessionelleHaltunginderSozialen+Arbeit-ein
https://www.ib-niedersachsen.de/display/IW/ProfessionelleHaltunginderSozialen+Arbeit-ein
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Veränderungsbereitschaft 

Wir zählen auf die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf einen gemeinsamen Veränderungsprozess 
einzulassen und nach Lösungen für die anstehenden Entwicklungsthemen und Belastungen zu su-
chen. 

Zielorientierung 

Wir orientieren uns in unserer Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen und deren Bezugspersonen an 
gemeinsam vereinbarten, verbindlichen und konkreten Zielen. 

Aufenthaltsgestaltung 

Während des Aufenthaltes im Schulheim Elgg stellen wir an die Kinder/Jugendlichen altersgemässe 
Anforderungen, konfrontieren sie mit Grenzen, bieten einen geschützten Lebensraum an und ermuti-
gen sie zu eigenverantwortlichem, selbständigem Handeln. 

Orientierung am Gelingen 

Wir vertrauen auf die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes/Jugendlichen 
und deren Eltern und nutzen diese als wichtige Schutzfaktoren für gelingende Entwicklung. 

Umgangsformen 

Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten und handeln bei unangemesse-
nem Verhalten und in Gefährdungssituationen sofort und überlegt. Wir sind uns unserer Vorbildfunk-
tion gegenüber den Kindern/Jugendlichen und deren Eltern bewusst und nehmen unsere diesbezügli-
che Verantwortung ernst. 

Zukunftsperspektiven 

Unser oberstes Ziel ist es, den Kindern/Jugendlichen eine Rückkehr ins Herkunftsmilieu oder einen 
Weg in die Selbständigkeit zu ermöglichen. Wenn notwendig, helfen wir rechtzeitig mit, für sie eine 
andere, sinnvolle Anschlusslösung an den Aufenthalt im Schulheim Elgg zu finden. Nach Austritt sind 
Kontakte zum Heim möglich (z.B. Sommerfest).  

Mitarbeiter:innen 

Als professioneller Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe sind unsere Mitarbeiter:innen un-
sere wichtigste Ressource. Wir nutzen und fördern ihre Fähigkeiten, sind auch immer wieder mit  
Grenzen konfrontiert (z.B. Fachkräftemangel, Personalwechsel). Wir setzen uns für Verbesserungen 
ein (z.B. mit einem Studienheft für Mitarbeitende in Ausbildung) und achten auf eine unterstützende 
und wertschätzende Zusammenarbeit im Alltag. 

Führung und Organisation 

Eine flach ausgelegte Führungsstruktur bildet die Grundlage für eine klare Verantwortungsteilung 
und kurze Entscheidungswege. Aufgabe der Führungsverantwortlichen ist es, die Fähigkeit und die 
Bereitschaft aller Mitarbeitenden zu selbständigem Handeln sicher zu stellen und weiter zu entwi-
ckeln. 

Zusammenarbeit 

Wir schaffen Strukturen, die ein Betriebsklima echter Akzeptanz, des persönlichen Wohlbefindens, 
der Wertschätzung und des Erfolgs ermöglichen. 
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Qualitätsverständnis 

Wir sind bereit, unsere Arbeit in einem selbstkritischen Dialog miteinander und mit aussenstehenden 
Partnern regelmässig zu hinterfragen und setzen Verbesserungsmöglichkeiten effizient um. Der Qua-
litätsvertrag mit dem Institut kompetenzhoch3 sieht jährliche Evaluationen vor, die Anregungen für 
Verbesserung in der eigenen Institution sowie Vergleiche mit anderen KOSS-Organisationen ermög-
licht.  

Prävention 

Wir bekennen uns zur www.charta-praevention.ch zur Verhinderung von sexueller Ausbeutung, 
Missbrauch und anderen Grenzverletzungen. 

3.2 Kinderrechte/Kindeswohl 

Die Kinderrechte und die daraus abgeleiteten Standards von Quality4Children (Q4C) sind eine be-
deutsame Basis für unser fachliches Handeln. In den KOSS-Basistrainings sowie in Coachings und Be-
ratung werden die Q4C-Standards vermittelt und im Alltagshandeln genutzt.  

Unsere transparente Arbeitsweise mit Eltern und Kindern ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Partizipation des Klientsystems. In der Prozessgestaltung in allen Aufenthaltsphasen werden Eltern, 
Kinder und Jugendliche aktiv einbezogen. Eine partizipative Grundhaltung wird im Alltag der Wohn-
gruppen sowie im schulischen Alltag konkret gelebt.  

Die Kinder/Jugendliche haben mit den für sie zuständigen FFM (Fallführenden Mitarbeitenden) sowie 
mit den Klassenlehrpersonen eine Vertrauensperson für die Dauer des Aufenthalts.  

Die Sicherstellung des Kindeswohls steht häufig am Anfang einer Platzierung im Schulheim. Die Eltern 
konnten die Entwicklungsbedürfnisse ihres Kindes/Jugendlichen nicht ausreichend sicherstellen, und 
ambulante Massnahmen wurden als nicht zielführend beurteilt. Mit unserer systemischen Arbeits-
weise steht die Verbesserung der Entwicklungsbedingen der Kinder/Jugendlichen bei ihren Eltern im 
Mittelpunkt.  

3.3 Diversität 

Das SHE nimmt normal begabte Kinder und Jugendliche beider Geschlechter im Altern von 10-17 Jah-
ren auf (im begleiteten Jugendwohnen ab 16 Jahren). Wir sehen uns mit Verunsicherungen in der Ge-
schlechtszughörigkeit konfrontiert und begleiten die Jugendlichen in dieser Phase der sexuellen Iden-
titätsfindung in Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen/-stellen.  

Unser Angebot richtet sich an SchülerInnen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen bzw. Verhaltensauf-
fälligkeiten wie ADHS/ADS, Lernstörungen, Angststörungen, Depressivität, Asperger-Syndrom/ASS, 
Beziehungs- und Kontaktstörungen, Reifestörungen, Essstörungen, Borderline-Syndrom. Zunehmend 
nehmen wir bindungsbelastete und traumatisierte Kinder und Jugendliche auf, die enorme Heraus-
forderungen an die Fachlichkeit aller involvierten Mitarbeitenden stellen. Nur auf einer soliden fachli-
chen Basis können wir diesen Kindern und Jugendlichen die nötige Sicherheit und Schutz vor fremd- 
und selbstgefährdendem Verhalten bieten.  

Das Schulheim ist konfessionell neutral und offen für Kinder und Jugendliche verschiedener ethnisch-
religiöser Herkunft.  

http://www.charta-praevention.ch/
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit körperlichen Behinderungen, einer akuten psychi-
schen Erkrankung, akuter Suizidalität und/oder exzessivem Konsum psychoaktiver Substanzen wer-
den nicht aufgenommen. 

3.4 Beziehungsgestaltung 

3.4.1 Ziele der Beziehungsgestaltung 

Der Aufenthalt im Schulheim ist ausgericht auf den Erwerb von Kompetenzen in der Schule sowie im 
Alltag der Wohngruppen. Die Kinder und Jugendlichen erwerben die notwendigen Fähigkeiten, die 
Aufgaben in Schule und Alltagsleben möglichst gelingend zu bewältigen. Auch für die Eltern geht es 
um die Verbesserung ihrer Erziehungskompetenz. 

3.4.2 Bedeutung im Alltag 

Im Alltag steht das Lernen konkreter Fähigkeiten im Zentrum: soziale Fähigkeiten können z.B. im Kon-
takt mit Erwachsenen und anderen Kindern/Jugendlichen als Ziele formuliert und im Alltagshandeln 
geübt werden.  

3.4.3 Umgang mit Nähe/Distanz, Gesprächsmöglichkeiten 

Die Fachpersonen im Heim sind bedeutsame Lernmodelle für die Kinder- und Jugendliche. Auf der 
Basis Sicherheit gebender Beziehungen wird professionelle Nähe gelebt, für die im Rahmen eines 
Teams (in Gesprächen, Coachings, Feedbacks etc.) immer wieder reflektiert wird, ob die notwendige 
Distanz gewahrt bleibt. 

3.4.4 Gestaltung des Zusammenlebens der Kinder und/oder Jugendlichen/Gruppenpädagogik 

Eine Wohngruppe und die Klassengemeinschaft in einem Schulheim sind spezifisch auf die Lernthe-
men der Kinder/Jugendlichen zugeschnitte Lernfelder, in denen die Kinder bedeutsame Lernschritte 
tun können. Das entwicklungsfördernde Lernen in der Wohngruppe und in der Schule orientiert sich 
an Ziele, die in Lernschritte konkretisiert werden. Das Lernen unterscheidet drei Lernebenen: die 1. 
Lernebene bildet der gruppenpädagogische Alltag für alle mit gemeinsamen Regeln, Routinen und 
Rituale. Die 2. Ebene bilden die individualisierten Themen, die aus der integrierten Diagnostik abge-
leitet wurden. Die 3. Ebene beinhaltet therapeutische Massnahmen sowie die Medikation.  

3.5 Zusammenarbeit 

3.5.1 Bedeutung im Alltag, interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Die Leistungspalette des Schulheims Elgg mit Lernprozessen auf drei Ebenen verlangt eine intensive 
Zusammenarbeit aller involvierten Fachpersonen. Gelingendes Lernen setzt ein gemeinsames Fallver-
stehen sowie gute interne Zusammenarbeit voraus. Auch die Zusammenarbeit mit externen Fachper-
sonen/Fachstellen ist zentral für eine gemeisame Ausrichtung auf Lern- und Entwicklungsförderung.  

Im Aufnahmeverfahren, für die Aufenthaltsplanung sowie bei Aus- resp. Übertritten wird mit den So-
zialzentren, JFB-Stellen, SPD-Stellen, Sozialdiensten der Kliniken und Gemeinden, der KESB sowie Ju-
gendanwälten und den Sozialarbeitenden der Jugendanwaltschaft eng zusammengearbeitet.  
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Mit verschiedenen medizinischen (z.B. Allgemeinmedizin, Kinderpsychiatrie, Zahnmedizin) und thera-
peutischen Diensten (z.B. Logopädie) besteht eine fallgebundene, aber regelmässige Zusammenar-
beit. 

3.5.2 Zusammenarbeit/Partizipation mit Kindern und Jugendlichen, Herkunftssystem/Umfeld 

Sowohl im Alltag mit den Kindern und Jugendlichen als auch in Zusammenarbeit mit den Eltern ist die 
Lern- und Entwicklungsorientierung zentral. In aktivierenden Prozessen werden Lernschritte geplant, 
begleitet und ausgewertet. Eltern und Kinder/Jugendliche sind in der Lage dank der gemeinsamen 
Haltung und der der transparenten Prozessgestaltung zu partizipieren und den Aufenthalt im Schul-
heim mitzugestalten.  

3.5.3 Zusammenarbeit mit auftraggebenden Stellen, Behördern, Fachstellen, anderen Institutio-
nenn, Verbänden) 

Die auftraggebenden Stellen/Behörden werden in regelmässigen Abständen über den Verlauf und 
die Ergebnisse unserer Interventionen informiert. Das Berichtswesen ist für alle Beteiligten transpa-
rent – die Eltern unterschreiben die jeweiligen Berichte.  

Öffentlichkeitsarbeit ist uns sehr wichtig. Wir organisieren verschiedene Aktivitäten wie das Sommer-
fest, das Adventsfenster und weitere festliche Anlässe. Weiter treten wir mit der Präsentation von 
Projektergebnissen, Medienberichten, Internetauftritt etc. an die Öffentlichkeit. Mit den Schulleitun-
gen der öffentlichen Schule stehen wir in regelmässigem Kontakt. 

Das Schulheim Elgg ist Mitglied der VLZS (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter der Zürcher Sonder-
schulheime), vom DASSOZ (Dachverband sozial- und sonderpädagogischer Institutionen Kanton Zü-
rich) und Integras (Fachverband für Sozial- und Heilpädagogik) und wahrt damit seine Interessen auf 
dem Gebiet der Entwicklung der Heimlandschaft der Schweiz.  

3.6 Interdisziplinäre Förder- und Bildungsplanung 

Der Aufenthalt im Schulheim ist in drei Phasen gegliedert: Diagnostik-, Intervention- und Austritts-
phase. In allen Phasen des Aufenthalts sind alle Bereiche in die interdisziplinären Prozesse eingebun-
den.  

Der Aufenthalt kennt drei Phasen: 

– Diagnostikphase mit Erstdiagnostik mit Zielformulierung und Interventionsplanung 

– Inerventionsphase mit Verlaufsdiagnostik und Formulierung weiterer Ziele 

– Austrittsphase mit Zielüberprüfung 

Halbjährlich finden Standortgespräche stattt, für die jeweils einen Bericht erstellt wird.  

Der Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen wird elektronisch dokumentiert zusammen mit Vorakten 
und allfälligen Berichten und Tests.  Für die Berichterstattung gibt es Berichtsvorlagen für alle Phasen 
des Aufenthalts. Die Berichte werden partizipativ erarbeitet und von den Eltern und den Kindern/Ju-
gendlichen gelesen und unterschrieben. Die Mitarbeitenden des Schulheims haben für ihre Aufga-
benerfüllung Zugang zu diesen Akten.  
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3.7 Akten 

Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht 

Die Grundsätze des Datenschutzes auf Ebene Bund und Kanton Zürich werden eingehalten. Das Do-
kument Datenschutz in der Sozialen Arbeit (Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, 2022) konkreti-
siert diese Vorgaben für den Sozialbereich. Das Dokument bildet die Basis für die Ausgestaltung der 
Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht. Es wird den Mitarbeitenden in einem geeigneten Rah-
men zugänglich gemacht (Anstellung, Teamsitzungen, Trainings, Fallcoachings) und im Alltag umge-
sezt.  

3.8 Qualitätsmanagement 

3.8.1 Qualitätsentwicklung 

Die Qualitätsentwicklung ist ein zentrales Anliegen des Schulheims Elgg. Dem wird unter anderem 
auch mit der Implementierung der Methodik der Kompetenzorientierung Rechnung getragen. Seit 
2022 besteht mit dem Institut kompetenzhoch3 ein Qualitätsvertrag, in dem Standards für die Um-
setzung und Weiterentwicklung von KOSS und KOFA festgehalten sind.  

Für zentrale Themen erstellen wir eine Mehrjahresplanung (z.B. Schulpropgramm, Massnahmenplan 
Ferien und Lager, Weiterbildungsthemen). 

3.8.2 Qualitätssicherung direkt klientbezogener Leistungen 

Für die Qualitätssicherung auf Klientenebene nutzt das Schulheim folgende Verfahren und Instru-
mente aus der KOSS-Methodik:  

• Für die Erst- und Verlaufsdiagnostik, Hilfeplanung und das Berichtswesen: 
- Basisinformationen: struktierte Erfassung der Daten zum Klientsystem 
- Entwicklungsbericht: Erstbericht nach Abschluss der Diagnostikphase 
- Verlaufsbericht: Überprüfungsbericht während des Aufenthalts 
- Austrittsbericht: Bericht beim Austritt zur Dokumentation von Verlauf und Stand 

• Für die Diagnostik 
- Sichtweise Kinder/Jugendliche und Eltern: partizipatives Einholen der Einschätzungen zu The-

men die Sorge bereitend 
- Lebensbedingungen im Herkunftsmilieu (Einschätzung der Entwicklungs- und Lernchancen, 

von Schutz- und Risikofaktoren) 
- Netzwerkkarte (Beschreibung des sozialen Netzwerkes der Eltern und der Kinder/Jugend-li-

chen) 
- Biographische Ereignisse 
- SDQ (quantitativer Test zur Bestimmung der Stärken und Schwächen von Kindern und Jugend-

lichen) 
- Tägliche Routine in der Familie 
- Tägliche Routine Kinder/Jugendliche im Schulheim und zuhause 
- Kompetenzprofil Jugendliche (Bewertung der Kompetenzen des Jugendlichen) 
- Kompetenzprofil Eltern (Bewertung der elterlichen Kompetenzen) 
- Silhouette (Beschreibung von Stärken und Arbeitspunkten des Jugendlichen) 
- Wunschkarte/Zielkarte für die Zielplanung 
- Kompetenzeinschätzung Arbeitsagogik  
- Schulisches Standortgespräch SSG  
- Handlungsziele und Arbeitspunkte: Formulierung 
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• Für die Interventionsphase 
- Settingsgestaltung 
- Erfassen/Gestalten der Gruppendynamik 
- Arbeit an störenden/hilfreichen Gedanken 
- Feedbacksystem mit Tageskarte/Wochenkarte 
- Monitoring Zielerreichung/Arbeitspunkte 
- Instrument kritische Ereignisse 

• Für die Evaluation 
- Instrument Prozessbeurteilung Eltern, Kind/Jugendlicher, zuweisende Instanz 
- Instrument Follow-up Befragung 

Mittels Zwischen-, Verlaufs- und Austrittsberichten wird die Arbeit und die Zielerreichung systema-
tisch intern dokumentiert und interprofessionell überprüft.  

Nach Austritt erfolgen Befragungen bei den involvierten Familien und den zuweisenden Stellen (Pro-
zessbeurteilung). Bei den Kindern/Jugendlichen werden Fragen entlang der Standards von Qua-
lity4Children gestellt. In der Regel erfolgt nach sechs Monaten ein Follow-Up-Gespräch.  

3.8.3 Qualitätssicherung der Sekundärprozesse (Organisationsebene) 

• Ebene Team  

Im Rahmen der Teamsitzungen wird die laufende Arbeit geplant und überprüft. Die Teams erhalten 
nach Bedarf Supervision. Bei Bedarf haben Mitarbeitende Anspruch auf Einzelsupervision-/coaching.  

Fallbezogene Coachings und Fallbesprechungen erfolgen zusammen mit dem Schulleiter, dem päda-
gogischen Leiter, den Teamleitenden der Wohngruppen sowie mit externen Fachpersonen. 

• SozialpädagogInnen in Ausbildung 

Sozialpädagogen in Ausbildung erhalten durch einen entsprechend ausgebildeten Sozialpädagogen 
alle 14 Tage 1.5 Stunden Praxisanleitung. Diese Aufgabe wird ab 2024 mit Hilfe eines Studienhefts 
systematisch geplant und gestaltet.  

• Interne und externe Weiterbildung 

Weiterbildung ist für das Schulheim Elgg eine Investition in die Qualität und in die Zukunft. Heimin-
tern werden regelmässig Fachveranstaltungen zu aktuellen Themen angeboten. Institutionalisiert 
sind 2 obligatorische Weiterbildungstage. Diese finden jeweils Donnerstags und Freitags in der 2. Fe-
rienwoche der Heuferien statt. Die Mitarbeiterinnen werden zudem aufgefordert und unterstützt, 
externe Weiterbildungen zu besuchen.  

• Videointeraktionsberatung 

Mit Hilfe von Videoaufnahmen kann der Schulalltag und der Alltag in den Wohngruppen reflektiert 
und verbessert werden. Zu konkreten Fragestellungen werden die Aufnahmen ressourcen- und lö-
sungsorientiert ausgewertet.  

Die Videointeraktionsberatung eignet sich für folgende Einsatzbereiche: 
- Allgemein problematische Schulsituationen 
- Allgemein problematische Alltagsituationen in den Wohngruppen 
- Integration besonders auffälliger Jugendlicher 
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- Umgang mit spezifischen Auffälligkeiten, zum Beispiel AD(H)S, Schulangst, Verweigerung und 
anderen emotionalen und sozialen Störungen 

- Begleitung und Unterstützung neuer Kollegen 
- Dokumentation von Verhaltens- und Entwicklungsprozessen 

Die Videoaufnahmen werden ohne den Druck einer Beurteilung im geschützten Rahmen auf der Mit-
arbeiterebene ressourcenorientiert und aktivierend analysiert und reflektiert. Die rechtlichen Bedin-
gungen für den Einsatz von Video erfolgt mit schriftlicher Einwilligung der Eltern und Jugendlichen.  

• Mitarbeitergespräche 

Die Mitarbeitergespräche (mit Hilfe von Rastern zur Zielvereinbarung) dienen der Sicherung der Ar-
beitsqualität und der Weiterentwicklung.  

Es wird grossen Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeitenden motiviert und gesund bleiben.  

4 Heimpflegeleistungen (AJB) 

Es werden in den nachfolgenden Abschnitten die einzelnen Leistungsangebote gem. KJG darstellt.  

4.1 Betreutes Wohnen 

4.1.1 Zielgruppe 

Unser Angebot richtet sich an Schüler:innen zwischen 10 und 17 Jahren (resp. Jugendiche ab 16 Jah-
ren) beiderlei Geschlechts mit Entwicklungsbeeinträchtigungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten wie 
ADHS/ADS, Lernstörungen, Angststörungen, Depressivität, Asperger-Syndrom, Beziehungs- und Kon-
taktstörungen, Reifestörungen, Essstörungen, Borderline-Syndrom, selbst- und fremdschädigendem 
Verhalten etc. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit körperlichen Behinderungen, einer 
akuten psychischen Erkrankung, akuter Suizidalität und/oder exzessivem Konsum psychoaktiver Sub-
stanzen werden nicht aufgenommen, weil der offene pädagogische Rahmen für diese Problematiken 
nicht geegnet ist.  

Der Entwicklungsstand des Kindes/Jugendlichen sowie die Entwicklungsvoraussetzungen in der Fami-
lie werden im Aufnahmeprozess sowie in der Diagnostikphase interprofessionell abgeklärt. Auf dieser 
diagnostischen Basis wird das Lernsetting in Schule und Wohngruppe den individuellen Bedürfnissen 
angepasst.  

4.1.2 Leistungen und Ziele 

Das Schulheim Elgg verfügt aktuell über fünf stationäre Wohngruppen mit folgenden Kenndaten. 

Wohngruppe 1 in Elgg 

Angebot 8 Plätze für männliche und weibliche Sonderschüler:innen, Volksschüler:innen 
und Lehrlingen 

Ort Elgg  

Gebäude Das Haus mit Küche, Essplatz, geräumigem Wohnzimmer, 8 Einzelzimmern, mit 
einem Gartensitzplatz und einer gut eingerichteten Werkstatt liegt in unmittelba-
rer Nähe zum Verwaltungsgebäude und zur Wohngruppe 2. 
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Der Schulweg zur öffentlichen Mittel- und Oberstufe und zur internen Sonder-
schule beträgt nur wenige Minuten. Gute Zugverbindungen ab Elgg nach Win-
terthur, Frauenfeld und Wil SG. 

Wohngruppe 2 in Elgg 

Angebot 8 Plätze für männliche und weibliche Sonderschüler:innen, Volksschüler:innen 
und Lehrlingen 

Ort Elgg  

Gebäude Die Gruppe bewohnt ein ehemaliges Ärztehaus, das den Bedürfnissen baulich an-
gepasst wurde. Küche, Essplatz, ein geräumiges Wohnzimmer, 8 Einzelzimmer 
bieten ein wohnliches Zuhause.  

Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsgebäude und zur Wohn-
gruppe 1. Der Schulweg zur öffentlichen Mittel- und Oberstufe und zur internen 
Sonderschule beträgt nur wenige Minuten. Gute Zugverbindungen ab Elgg nach 
Winterthur, Frauenfeld und Wil SG. 

Wohngruppe in Hagenbuch (Neubau 20217)  

Angebot 8 Plätze für männliche und weibliche Sonderschüler:innen, Volksschüler:innen und 
Lehrlingen 

Ort Hagenbuch ist ein Dorf in ländlicher Umgebung 15 km östlich von Winterthur. Ha-
genbuch ist mit dem Postauto von Aadorf erreichbar. Zum Bahnhof Elgg beträgt die 
Distanz 5 km. Der Schülertransport erfolgt per Schulbus durch die Sozialpädagog:in-
nen. Punktuell fahren Schüler:innen mit dem öffentlichen Bus zur Schule nach Elgg. 

Die öffentliche Primarschule befindet sich im Dorf, die öffentliche Oberstufe wird in 
Elgg besucht. 

Gebäude Die Gruppe bewohnt einen Neubau am Rande des Dorfes, mit 8 Einzelzimmern, ei-
nem gemütlichen Wohnzimmer, Küche, Hausaufgabenzimmer, Ess- und Aufenthalts-
räumen.  

Wohngruppe in Winterthur-Hegi   

Angebot 8 Plätze für männliche und weibliche Sonderschüler:innen, Volksschüler:innen und 
Lehrlingen 

Ort Hegi ist ein Stadtteil von Winterthur. Gewerbe und Industrie dominieren die Stadt. 
Das kulturelle Angebot ist vielfältig und über die Stadtgrenzen hinaus von Bedeu-
tung. Bus- und Postautoverbindungen sind gut. Der Bahnhof Hegi ist in 10 Gehminu-
ten erreichbar. 

Gebäude Das stolze, etwa 100 Jahre alte Gebäude ist den Erfordernissen eines Jugendwohn-
hauses baulich sehr schön angepasst worden. Die grosszügigen Räume strahlen eine 
angenehme Atmosphäre aus. 8 Einzelzimmer bieten ein wohnliches Zuhause.  

Das Haus hat einen stattlichen Umschwung. Der Schülertransport erfolgt per Schul-
bus. 
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Wohngruppe in Wiesendangen (Neubau 2013) 

Angebot 8 Plätze für SonderschülerInnen, VolksschülerInnen und Lehrlingen: Knaben und 
Mädchen 

Ort Wiesendangen liegt im Bezirk Winterthur. Mit ca. 6600 Einwohnern ist es etwas 
grösserals Elgg. Wiesendangen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn/Bus) gut 
erreichbar.  

Wiesendangen hat das ganze Angebot an öffentlichen Schulen. 

Gebäude Die Gruppe bewohnt einen Neubau im Dorfkern, mit 8 Einzelzimmern, einem gemüt-
lichen Wohnzimmer, Küche, Hausaufgabenzimmer, Ess- und Aufenthaltsräumen. 

Alle Wohngruppen formulieren individualisierte Entwicklungsziele, die gemeinsam mit der Schule 
und – wenn indiziert – mit therapeutischer Begleitung bearbeitet werden. Die Aufenthaltsdauer wird 
individuell festgelegt.  

4.1.3 Organisation 

Betreutes Wohnen 

Alle fünf Wohngruppen sind 365 Tage im Jahr geöffnet, jede Wohngruppe bietet in ihrem Gruppen-
haus eine Wochenend- und Ferienbetreuung durch Sozialpädagog:innen an. In den Ferien finden oft 
Freizeitlager statt. Es ist gewährleistet, dass jedes Kind/jede:r Jugendliche in seinem eigenen Bett 
übernachten kann. 

Tagesstruktur 

• Gemeinsame Mahlzeiten am Morgen, Mittag und Abend. 

• Gemeinsame sowie auch individuelle Tagesprogramme (Aufgabenhilfe, Stützunterricht, Schnup-
per- und Lehrstellensuche, Freizeitgestaltung), je nach Entwicklungsstand und Lernbedürfnissen 

• Gemeinsame Gruppenaktivitäten 

Öffnungszeiten 

An Wochentagen sind die Wohngruppen von 11.45 bis 21.30 Uhr mit mindestens zwei Fachpersonen 
besetzt. Für die Wochenendbetreuung ist jede Wohngruppe selber zuständig. Je nach Bedarf arbei-
ten ein bis zwei Fachpersonen. Es wird eine angemessene Gestaltung des Wochenendes gewährleis-
tet.  

Der Dienstplan einer „Normalwoche“ findet sich im Anhang 3. 

Freizeitgestaltung 

Die Freizeitgestaltung in der Gruppe und individuell ist ein wichtiger Punkt im Wohngruppenalltag. 
Wir streben eine Balance zwischen Konsum und Eigenkreativität an und motivieren die Kinder/Ju-
gendlichen, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. 

Ferien/Lageraktivitäten 

Es werden zwei obligatorische Lager organisiert. In den Schulferien gehen die Kinder/Jugendlichen 
teilweise nach Hause zu den Eltern, Verwandten oder zu einer Gastfamilie. In vielen Fällen ist dies 
nicht möglich; diese Kinder/Jugendlichen werden in ihrer Wohngruppe betreut oder nehmen an 
heiminternen Lagern teil. 
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Schulferien-Angebote (2023) 

Weihnachtsferien Sportangebote (Skifahren, Klettern, Schwimmen, Biken); kulturelle und mu-
sische Angebote (Museumsbesuche, kreatives Arbeiten im Atelier, Musik) 

Sportferien Ski- und Sportlager (obgligatorisch) 

Frühlingsferien Sportangebote (Skifahren, Klettern, Schwimmen, Biken); kulturelle und mu-
sische Angebote (Museumsbesuche, kreatives Arbeiten im Atelier, Musik) 

Auffahrt Fussballtrainingslager (freiwillig) 

Heuferien Heuferienlager; Sport, Kultur, Musisch (obligatorisch) 

Sommerferien 

 

Segelwoche (freiwillig) 

Zeltlager (freiwillig) 

Velolager (freiwillig) 

Abenteuerlager (freiwillig) 

Herbstferien Wander-, Sport- und Kreativlager (freiwillig) 

 

4.2 Selbst-Management Training (SMT) 

4.2.1 Angebot und übergeordnete Ziele 

Das Selbstmanagement-Training ist ein sozialpädagogisch geführtes Gruppentraining. Das Angebot 
eignet sich für Schüler:innen mit Impulskontrollstörungen, Störungen des Sozialverhaltens und der 
Emotionsregulierung sowie auch bei Angststörungen. 

Die Teilnahme erfolgt in der Regel ab dem 13. Lebensjahr. Sie ist jedoch abhängig vom Entwicklungs-
tand in kognitiver und sozio-emotionaler Hinsicht. Das Angebot ist sowohl für Mädchen als auch für 
Jungen gedacht. 

Ziele des Selbstmanagements-Trainings sind:  

– Verbesserte Impulssteuerung  

– Erweiterung der Handlungskompetenzen  

– Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit 

– Erhöhung der Frustrationstoleranz 

– Förderung des sozialen Verhaltens  

– Förderung der Empathie   

4.2.2 Aktivitäten/Teilleistungen 

Das Training gliedert sich in eine:  

– Vorbereitungsphase 

– Integrationsphase 

– Konfrontationsphase 

– Kontrollverbesserungssphase   
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– Abschlussphase 

Es beinhaltet unter anderem: 

– Eignungs- und Motivationsüberprüfung 

– Regeln festlegen 

– Vertragsunterzeichnung  

– Vertrauensübungen  

– Förderung der Kooperationsfähigkeit 

– Konfrontationsübungen 

– Deeskalationsübungen  

– Abschlussreflexion 

4.2.3 Organisation 

Das Training findet in der Freizeit statt. Die verantwortliche Fachperson nimmt Aufträge für das SMT-
Training in Absprache mit den Teamleiterinnen, der Schulleiterin, dem pädagogischen Leiter und dem 
Gesamtleiter an.  

Das Training findet einmal wöchentlich statt. Der Entwicklungsfortschritt wird dokumentiert und alle 
3 Monate überprüft. Je nach Bedarf wird das Training verlängert. 

Es finden regelmässige Gespräche und Reflexion sowie enger Austausch mit der jeweiligen Wohn-
gruppe, mit Lehrkräften und der Therapeutin statt. . 

4.3 Begleitetes Lehrlings-Wohnen 

4.3.1 Auftrag und übergeordnete Ziele 

Das Angebot ist konzipiert für 6 Jugendliche beiderlei Geschlechts im Alter von 16 Jahren bis spätes-
tens zum Lehrabschluss. Der Eintritt erfolgt freiwillig, nachdem in Partizipation (Jugendliche, Schul-
heim Elgg, Eltern, zuweisende Instanz, evtl. Lehrer/Lehrmeister, Betreuerin der Jugendwohnung) Ent-
wicklungsziele definiert wurden. Diese Entwicklungsziele werden individuell festgelegt, je nach Stand 
der bereits vorhandenen Fähigkeiten. Das heisst, dass die Jugendliche verstehen und akzeptieren 
müssen, dass nicht für alle Bewohner:innen die gleichen Abmachungen gelten (ausgenommen allge-
mein gültige Hausregeln).  

Das Konzept unterscheidet sich von den betreuten Wohngruppen darin, dass es den Jugendlichen 
mit einer stark reduzierten Betreuungsintensität hilft, die letzten Hürden in das selbständige Leben 
überwinden.Der Aufenthalt in der ambulant betreuten Jugendwohnung erfordert Bereitschaft und 
Motivation, an den definierten Zielen/Lernfeldern zu arbeiten und setzt bei den Bewohner:innen ein 
gewisses Mass an Selbst- und Sozialkompetenzen voraus.  

Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Jugendlichen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben so-
wie bei persönlichen Problemen und Schwierigkeiten. Die pädagogischen Leistungen umfassen Hilfe 
zur Förderung der Selbständigkeit, Vermitteln von relevantem Wissen und Können für die Alltagsbe-
wältigung, sowie Unterstützung beim Umgang mit dem sozialen Umfeld.  

Zurechtkommen im Alltags- und Freizeitbereich ohne Dauerbetreuung bedeutet:  

• Fähigkeit, selbständig und rechtzeitig aufzustehen  
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• Finanzen für den Lebensunterhalt (mit)-verwalten, das heisst teilweise Eigenverantwortung über-
nehmen können für: Nahrungseinkauf / Taschengeld / Kleidergeld / Waschen  

• Kein Konsum illegaler Drogen/massvoller Umgang mit legalen Drogen wie Alkohol (ab 16 J.)  

• Bereitschaft, allgemeine Räume der WG in Ordnung zu halten  

• Das Zimmer in Eigenverantwortung im Stand halten  

• Sich an Abmachungen/Hausregeln halten in den Bereichen: Besuchsregelungen/Elternkon-
takt/fairer, respektvoller Umgang mit Mitbewohner:innen/Rücksicht nehmen auf Nachbar:innen 

• Besuch Schule/Lehrstelle/Praktikum/Motivationssemester etc. ist obligatorisch – Fähigkeit, sich 
an die entsprechenden Regeln zu halten  

• Bereitschaft, eine aktive/sinnvolle Freizeitgestaltung anzustreben  

• Bei Indikation: Bereitschaft zu Therapie  

• Bereitschaft, mit der zuständigen Fachperson zusammenzuarbeiten  

• Bereitschaft für eine regelmässige Überprüfung der vereinbarten und Entwicklungsziele und Ar-
beitspunkte (FFM- und Verlaufsbesprechung)  

Falls die abgemachten Entwicklungsziele in der betreuten Jugendwohnung nicht erreicht werden 
können, wird gemeinsam nach einer adäquaten Lösung gesucht.  

4.3.2 Angebot 

Das betreute Wohnen befindet sich in einem Wohnhaus mit zwei 4-Zimmerwohnungen an der Eich-
gutstrasse, mitten in der Stadt Winterthur. Bahnhof und Bushaltestelle sind in unmittelbarer Nähe 
und somit sind Lehrbetriebe und Schulen einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

4.3.3 Elternarbeit 

Zweimal pro Jahr findet eine Verlaufsbesprechung statt, an der Ziele ausgewertet und weitere defi-
niert werden. Anwesend sind der/die Jugendliche, die Eltern, die Einweisenden, der Gesamtleiter 
und die Betreuungsperson. Ab 18 Jahren entscheiden die Jugendlichen, ob die Eltern dabei sind oder 
nicht. 

Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Lehrerpersonen, Lehrmeistern 

Bei Bedarf finden Gespräche mit den einweisenden Behörden, sowie mit den Lehrpersonen und den 
Lehrmeistern statt. Die Zusammenarbeit umfasst Gespräche bei Schwierigkeiten, aber auch Rückfra-
gen über Fortschritte. 

4.3.4 Organisation 

Die Wohngruppe ist 365 Tage im Jahr geöffnet. In der betreuten Jugendwohnung werden die Jugend-
lichen von Sonntag- bis Donnerstagabend, jeweils ab ca. 18.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr betreut. (In Aus-
nahmefällen auch tagsüber). Ausserhalb dieser Zeiten sind die Betreuungspersonen rund um die Uhr 
telefonisch erreichbar. Bei Ferienabwesenheit ist der Bereitschaftsdienst des Schulheims Elgg für 
Notfälle zuständig. Bei Bedarf und nach Vereinbarung kann die Betreuungsintensität für eine be-
stimmte Zeit erhöht werden. 

Das Team besteht aus zwei qualfizierten Fachpersonen – in der Regel ist ein:e Mitarbeiter:in vor Ort.  
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Hausordnung 

In der Hausordnung sind die zentralen Punkte für das Verhalten im Privat- und Gemeinschaftsbereich 
der Wohnung verbindlich festgehalten. 

Tages-, Wochen-, Ferienregelung 

Den Tages- und Wochenablauf regeln die Jugendlichen grundsätzlich selbständig. Aufstehen, zur Ar-
beit gehen, Mittagessen, Abendessen, ins Bett gehen etc. erledigen sie in Eigenverantwortung. Eine 
gewisse Begleitung und auch Kontrolle erfolgt dadurch, dass die Fachperson jeweils abends in der 
Wohnung anwesend ist. Bezüglich Ferien müssen die Jugendlichen informieren, wann, wo und wie 
lange sie die Ferien verbringen wollen.  

4.4 Fachliche Grundsätze (betreutes und begleitetes Wohnen) 

Das Schulheim Elgg hat folgende kompetenzorientierten Methodiken implementiert: 

• für den stationären Bereich ist dies KOSS (Kompetenzorientierung in stationären Settings),  

• für die Familienarbeit KOFA (Kompetenz- und risikoorientierte Arbeit mit Familien).  

• für die Pflegefamilien, die zum Schulheim als DAF gehören, ab 2024 KOPP (Kompetenzorientierte 
Platzierung in Pflegefamilien).  

Die kompetenzorientierte Ausrichtung ist kompatibel mit der heilpädagogischen Orientierung und 
dem kompetenzorientierten Lehrplan 21 der Schule.  

Alle kompetenzorientierten Methodiken sind entwicklungs- und lerntheoretisch fundiert und stellen 
für die Diagnostik und für die Interventionsplanung Grundlagen, Instrumente und Tools zur Verfü-
gung. Für alle Methodiken stehen Berichtsvorlagen sowie Instrumente für die Qualitätsentwicklung 
zur Verfügung.  

Alle Sozialpädagog:innen und Lehrpersonen haben das KOSS-Basistraining absolviert und Gemein-
samkeiten und Spezifika für das jeweilige Angebot resp. Ergänzungen kennen gelernt.  

Die einzelnen Methodikvarianten basieren zu ca. 80% auf den gleichen Grundlagen, was die Kommu-
nikation zwischen den verschiedenen Fachpersonen erleichtert. Auch mit den Grundlagen der Schule 
besteht eine grosse Vergleichbarkeit (Kompetenzorientierung im LP 21, was eine integriertes Fallver-
stehen und eine Förder- und Erziehungsplanungmit allen Beteiligten effizient und effektiv ermöglicht.  

In der interdisziplinären Förder- und Bildungsplanung werden in der Diagnostikphase Einschätzungen 
aus dem Wohn- und Schulbereich mit einer vergleichbaren fachlichen Orientierung gebündelt zu ei-
nem gemeinsamen Fallverstehen, aus dem Handlungsziele abgeleitet und während. Im Verlaufe des 
Aufenthalts wird die Zielerreichung überprüft, und es werden neue Ziele formuliert.  

4.5 Edukation 

Die Themen für die bildungsorientierte Arbeit mit Kindern/Jugendlichen werden aus den Entwick-
lungsaufgaben abgeleitet und sind zentral in der Erziehungs- und Förderplanung. Entwicklungsaufga-
ben des Jugendalters sind zum Beispiel: 

- Identitätsfragen: wer bin ich, wie will ich werden, welche Rolle übernehme ich in dieser 
Welt? 

- Umgang mit dem eigenen Körper, mit der sexuellen Orientierung 
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- Wertefragen: Umgang mit Regeln und Normen, Ungleichheit, Umwelt 
- Konsumverhalten: Umgang mit Geld, Medienkomsum, Umgang mit Suchtmitteln 

Für Eltern können folgende Erziehungsthemen zentral sein: 

- Wie können wir die Entwicklung unseres Kindes in der aktuellen Altersphase unterstützen, 
Autonomie zulassen? 

- Wie gehen wir mit Krisen und Belastungen in der Beziehung zu unserem Kind oder in der 
Paarbeziehung um? 

Für die Diskussion über diese Entwicklungsthemen hat das Institut kompetenzhoch3 einen kompe-
tenzorientierten Werkzeugkoffer entwickelt, mit dem mit Jugendlichen und deren Eltern aktivierend 
in Einzelsettings oder auch in gemeinsamen Treffen von Eltern mit ihren Kindern gearbeitet werden 
kann. Diese psychoedukativen Settings wollen mit Hilfe verschiedener Visualisierungsmethoden das 
kennen und verstehen wichtiger Entwicklungsthemen anregen und einen gelingenden Umgang damit 
ermöglichen. Auch Gruppensettings eignen sich hervorragend, drängende Fragen des Schul- und Ju-
gendalters psychoedukativ bearbeitet. 

In der Schule werden z.B. eine Vielzahl von Themen wie Umwelt, Religion, Medien, Kultur in den ein-
zelnen Kompetenzbereichen des Lehrplans 21 behandelt.  

5 Aufenthalt und Alltag (AJB) 

5.1 Aufnahmeentscheid 

5.1.1 Platzierungs- und Rechtsgrundlagen 

Die Aufnahme erfolgt auf folgenden Grundlagen 

– Schulpsychologische Empfehlung aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) 

– Soziale Indikation für eine stationäre Unterbringung 

– bei Vorliegen der Basisinformationen, welche die Indikation für einen Eintritt in das Schul-
heim genügend begründen 

– Aufnahmeverfahren bestätigt die Indikation und klärt den Betreuungsbedarf an Wochenen-
den und in den Ferien 

– gegenseitig unterschriebene Aufnahmevereinbarung zwischen zuweisender Stelle und Insti-
tution 

– Bezeichnung einer fallführenden Fachstelle nach Vorliegen der Kostengutsprache 

Die Bereitschaft der Klient:innen und deren Eltern, sich auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess 
einzulassen, ist eine wichtige Voraussetzung für die wirksame Förderung. Fehlt diese, sind vormund-
schaftliche Massnahmen Voraussetzung zur Platzierung. Eine Begleitung des Aufenthaltes durch die 
platzierende Stelle wird vorausgesetzt. 

Zentrale Einweisungsinstanzen sind:  

– Schulbehörden 

– Sozialbehörden 

– Freiwillige Platzierungen/SpF 
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5.1.2 Anfrage- und Anmeldevorgang 

Eine reguläre Anmeldung erfolgt mit folgenden Schritten: 

– Telefonische Anfrage 

– Versand des Aufnahmeformulars Basisinformationen an die zuweisende Instanz 

– Überprüfung der Indikation (durch pädagogischen Leiter, Schulleiter, Teamleiter und eventu-
ell Kinder- und Jugendpsychiater) und Einladung zum Vorstellungsgespräch 

– Information der Kinder/Jugendlichen und deren Eltern über unser Angebot und Arbeitsweise 

– Definieren, ob ein Schnuppertag indiziert ist 

– Aufnahmeüberprüfung 

– Einladung zum Eintrittsgespräch 

5.1.3 Aufenthaltsvereinbarung, Auftragsklärung 

Die Gründe für den Eintritt sowie die wichtigsten Angaben werden im Rahmen der Basisinformatio-
nen erfasst.  

Eine Platzierungsvereinbarung formuliert die zu erbringenden Leistungen gegenüber den Kindern 
und Jugendlichen und deren Eltern, die Dauer des Aufenthalts, die Aufenthaltskosten, die Nebenkos-
tenregelung. 

5.1.4 Eintrittsplanung 

Nach dem der Eintrittsentscheid gefällt ist, erfolgt der Eintritt nach einem verbindlichen Ablauf (Ken-
nenlernen wichtiger Personen, Ort und Abläufe, Einrichtung des eigenen Zimmers, Einführung in die 
1. Lernebene).  

Während des Aufenthalts im Schulheim Elgg wird die Fallverantwortung an die Teamleitungen der 
Wohngruppen delegiert. Sie koordinieren die Leistungserbringung nach innen (Zuständigkeiten im 
Team der Wohngruppe und Zusammenarbeit mit anderen Angeboten des Schulheims) und nach aus-
sen (zuweisende Stellen, Fachpersonen, Angehörige, Schule, Arbeitgeber etc.). Sie bestimmen im 
Team eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter als Fallführende:r Mitarbeiter:in (FFM). 

5.1.5 Notfallaufnahmen  

Eine kurzfristige Aufnahme in Notfallsituationen ist möglich.  

5.2 Aufenthaltsgestaltung 

5.2.1 Förder- und Entwicklungsplanung 

Die Hilfeplanung gestaltet sich im Rahmen der KOSS-Methodik anhand folgender fachlichen Orientie-
rungen: 

– diagnosegestützt:  
Wir erfassen die Lebensbedingungen, die Fähigkeiten und Ressourcen der Schüler:innen und 
deren Eltern. 

– entwicklungs- und lernorientiert: 
Wir begründen unsere Interventionen entwicklungs- und lerntheoretisch.  
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– partizipativ: 
Wir beziehen die Schüler:innen und deren Eltern in allen sie betreffenden Fragen ein und in-
formieren sie über alle sie betreffenden Entscheide. 

– lebensweltorientiert: 
Wir beziehen die Lebensumstände und das familiäre Umfeld in unsere pädagogische Arbeit 
mit ein.  

– Dokumentation/Evaluation: 
Alle wichtigen Schritte und Entscheide werden dokumentiert und regelmässig evaluiert. 

Die intergrierte Förder- und Entwicklungsplanung erfolgt gemeinsam in allen Bereichen des Schul-
heims und ist in den Beschreibung der einzelnen Angebote festgehalten. KOSS und Lehrplan 21/SSG 
bilden den Rahmen für die Prozessgestaltung mit Hilfe von Standardinstrumenten und Berichtsvorla-
gen.  

Der Aufenthalt ist in allen Bereichen des Schulheims in drei Phasen gegliedert:  

– Diagnostikphase (i.d.R. 3 Monate),  

– Interventionsphase (6 Monate bis mehrere Jahre) 

– Austrittsphase (3-6 Monate)  

Ablauf und Gestaltung der einzelnen Phasen sind im KOSS-Manual ausführlich beschrieben (Cassée, 
2020, Prozessgestaltung, S. 107ff). Die Übergänge werden jeweils gestützt auf den Ergebnissen aus 
der Verlaufsdiagnostik festgelegt.  

Das kompetenzorientierte Konzept des Schulheims Elgg sieht eine möglichst kurze Aufenthaltsdauer 
vor.  

5.2.2 Übergeordnete Ziele 

Die übergeordneten Ziele unserer Interventionen sind: 

• für die Schüler:innen 

– Sicherung des Kindeswohls und Erwerb von genügenden Fähigkeiten, um die Aufgaben des 
Alltags gelingend zu bewältigen; Vorbereitung auf eine möglichst schnelle Reintegration in 
die Regelschule 

• für die Eltern 

– Sicherung des Kindeswohls und Bewältigung der Erziehungsaufgaben ggb. ihrem Kind 

5.2.3 Prozessgestaltung im Überblick  

Die Aufenthaltsgestaltung hat eine klare Struktur, die aus der KOSS-Methodik abgeleitet wird (siehe 
die Anhänge 4a/4b): 

– Die Basisinformationen sowie allfällige Gutachten und Berichte bilden die Grundlage für die 
Hilfeplanung. 

– Die erste Phase wird gemeinsam mit den Eltern und den Zuweisenden geplant. 

– Die Zusammenarbeit mit der zuweisenden Instanz (Frequenz, Teilnehmerkreis) wird im Auf-
enthaltsvertrag festgelegt.  

– Die Daten aus der Diagnostikphase werden integriert und verdichtet in eine Soziale Diagnose, 
aus der Handlungsziele und Arbeitspunkte abgeleitet werden. 
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– Der Hilfeplan wird individuell ausformuliert und zeitlich befristet.  

– Es wird jeweils nach drei Monaten ein Verlaufsbericht erstellt. Im Austrittsbericht (beim re-
gulären oder irregulären Austritt) werden der Stand der Zielerreichung sowie allfällige Emp-
fehlungen für nächste Schritte (bezogen auf die Schüler:innen und deren Eltern) formuliert. 

5.2.4 Gestaltung der Diagnostikphase 

Die erste Phase (ca. 3 Monate) des Aufenthaltes dient einerseits dem Einleben in die Gruppe und an-
dererseits der Diagnostik.  

• Anmeldung und Entscheid über die Aufnahme: 

– Prüfen/Erarbeiten der Indikation 

– Erstellen eines individuellen Hilfeplans 

– Zusammenarbeit mit zuweisenden Stellen und Behörden 

• Eintritt: 

– Kennenlernen des Herkunftsmilieus durch die FFM, mindestens 2 Besuche im Herkunftssys-
tem 

– Sammeln und Analysieren von Informationen 

– Ziele erarbeiten und als Arbeitspunkte konkretisieren 

– Entwicklungsbericht erstellen  

• Für die Kinder/Jugendlichen: 

– Den Ort und die Menschen kennen lernen 

– Regeln kennen lernen 

– Übernahme von Aufgaben in der Gruppe 

Wenn möglich verbringen die Jugendlichen in dieser Phase das Wochenende alle 14 Tage im Her-
kunftsmilieu. 

5.2.5 Interventionsphase 

Die Interventionsphase ist die intensivste Phase. Im Zentrum steht der Erwerb altersadäquater Fähig-
keiten. Dabei ist die Arbeit mit den Eltern und dem sozialen Netzwerk ein wichtiges Thema. 

Die Interventionsphase dauert – je nach Diagnose und Auftrag – zwischen drei Monaten und mehre-
ren Jahren.  

Grundprinzipien für alle Interventionen: 

– Der Erziehungsstil ist autoritativ – partizipativ und konkretisiert die Neue Autorität nach 
Haim Omer 

– Der Fokus wird auf erwünschtes Verhalten gerichtet 

– Unerwünschtes Verhalten wird thematisiert und es folgen adäquate Sanktionen 

– Gravierende kritische Ereignisse werden schriftlich festgehalten. Es werden als Standard mit 
allen Beteiligten über alle Ebenen und Subsysteme der Institution Massnahmen und Anpas-
sungen für die Alltagsgestaltung abgeleitet. Die Eltern werden – wenn indiziert – einbezogen. 
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In der Interventionsphase verbringen die Jugendlichen, je nach Indikation, das Wochenende alle 14 
Tage im Herkunftsmilieu. Einige Jugendliche bleiben jedes Wochenende im Schulheim. 

Aufenthaltsdauer 

Der Aufenthalt kann von minimal 3 Monaten bis zu mehreren Jahren dauern. Ein Aus- oder Übertritt 
kann auch während des Schuljahres erfolgen. Spätestens mit dem Ende der Schulpflicht kommt es zu 
einem Austritt (zurück ins Herkunftssystem, eine Gastfamilie, ein Lehrlingsheim etc.). 

Eine Anschlusslösung im Schulheim Elgg bis spätestens Abschluss Lehre besteht in der Form der be-
gleiten Jugendwohnung.  

Die Überprüfung der Aufenthaltsdauer ist wesentlicher Bestandteil der halbjährlichen Verlaufsbe-
sprechungen. 

5.2.6 Dossierführung/Akteneinsicht/Datenschutz 

– Für alle Kinder und Jugendlichen wird ein Dossier geführt, in dem der Entwicklungsverlauf 
dokumentiert ist.  

– Die Dokumente können durch die Jugendlichen (bei Minderjährigen auch durch die Erzie-
hungsberechtigten) eingesehen werden. Mit deren Einverständnis können die Daten auch an 
andere involvierte Fachpersonen weitergegeben werden. Bei vermuteter Kindswohlgefähr-
dung ist die Zustimmung der Sorgeberechtigten nicht zwingend, über diese Möglichkeit wer-
den die Eltern informiert.  

– Die aktuellen Dossiers werden unter Verschluss im Büro des Gesamtleiters aufbewahrt. Nach 
Austritt der Schüler:innen verbleiben die Akten 10 Jahre im Archiv.  

5.3 Austrittsverfahren 

5.3.1 Der geplante Austritt 

Der geplante Austritt ist das Ergebnis der Verlaufsdiagnostik: wenn die indizierten Ziele mit den Kli-
ent:innen und deren Eltern erreicht wurden, wird in Zusammenarbeit mit den Zuweisenden der Aus-
tritt resp. der Übertritt in eine Anschlusslösungen (zurück zur Familie, begleitetes Wohnen, Selbstän-
digkeit).  

Die Austrittszeit ist oft auch eine belastende Zeit. Wir stellen sicher, dass eine angemessene An-
schlusslösung organisiert ist. Die zuweisende Instanz und die involvierten Fachpersonen des Schul-
heims Elgg legen zusammen mit dem Jugendlichen und dessen Eltern den Austrittszeitpunkt fest. Im 
Austrittsbericht werden der Stand der Zielerreichung sowie die Empfehlungen für die nächsten 
Schritte erläutert. Im Wissen, dass sich die Jugendlichen und die Eltern nach dem Austritt aus dem 
Heim neuen Aufgaben stellen müssen, können Austritt und Reintegration in die Familie mit KOFA 
oder mit einem Jugendcoaching unterstützt werden. 

In der Austrittsphase verbringen die Jugendlichen in der Regel jedes Wochenende im Herkunftsmi-
lieu, wenn die Rückkehr in die Familie geplant ist.  

5.3.2 Der ungeplante Austritt 

Ungeplante Austritte versuchen wir zu vermeiden. Immer erfolgen Austritte in einem Verfahren, aus 
dem sich auf der Basis neuer Erkenntnissen und Erfahrungen ein weiterer Verbleib im Schulheim als 
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nicht indiziert erscheinen lässt. Die Begleitung erfolgt sorgfältig und verstehbar für die Klient:innen 
und die Eltern  

5.3.3 Nachbetreuung (ergänzendes Angebot) 

Nach dem vorbereiteten Austritt bieten wir auf freiwilliger Basis eine Nachbetreuung durch eine er-
fahrene Fachperson an, die ausschliesslich für die Nachbetreuung zuständig ist. In Absprache mit al-
len Beteiligten wird die geeignete Form vor dem Austritt vereinbart. Die Fachperson nimmt mit der 
Familie Kontakt auf und besucht den/die austretende:n Jugendliche:n noch auf der Wohngruppe 
oder im Rahmen der SPF. Die Beratung soll mit dem Austritt neu definiert werden – die Gespräche 
finden ausserhalb des Heims statt.  

Die Nachbetreuung bietet Unterstützung für den Jugendlichen und für die Eltern. Ziel ist, die Kompe-
tenzen, die sich der/die Jugendliche erarbeitet hat, zu erhalten und möglichst gut in den Alltag zu in-
tegrieren. 

5.3.4 Follow-up-Befragungen/Evaluationen 

Nach dem Austritt finden standardmässig nach sechs Monaten Befragungen bei den involvierten Fa-
milien und den zuweisenden Stellen statt. Die Befragungen werden durch eine erfahrende Fachper-
son oder die pädagogische Leitung durchgeführt. Die Rückmeldungen dienen uns als Anregung, un-
sere Arbeit laufend zu verbessern. 

In Kooperation mit dem Institut komptenzhoch3 werden regelmässige Evaluationen durchgeführt. 
Als Standard wird die Qualität der Berichterstattung jährlich überprüft. Weitere Themen können im 
Rahmen der KOSS-Entwicklungsgruppen resp. in den KOSS-Foren festgelegt werden.  

5.4 Alltagsgestaltung  

5.4.1 Bedeutung und Ziele  

Der Alltag ist der zentrale Lernort für die Klient:innen. Hier zeigen sich Ressourcen und Fähigkeiten, 
aber auch Fähigkeitsdefizite.  

Beziehungsgestaltung 

Die Fachpersonen garantieren auf Zeit die sogenannten grundlegenden Entwicklungsbedürfnisse in 
Abstimmung mit den Eltern:  

- Sie gestalten 3v-Beziehungen: sie sind verlässlich, verfügbar und vertraut.  
- Sie gewährleisten 3A: sie anerkennen die Entwicklungsbedürfnisse, geben Anleitung und An-

regung (neue Autorität) 
- Sie gewährleisten 3R: entwicklungsfördernde Regeln, Routinen und Rituale 
- Sie sichern 3s: sie helfen die Kinder und Jugendliche, sich und die Welt zu verstehen und er-

möglichen sinnliche, sinnvolle und sinnstiftende Erfahrungen 
- Sie stellen 3I sicher: sie achten die Individualität, gewährleisten Intimität und stehen in dichter 

Interaktion mit den Kindern/Jugendlichen 

Die Sicherung der grundlegenden Entwicklungsbedürfnisse bildet die sichere Basis für die Alltagsge-
staltung, die zentral ist für unser bindungs- und entwicklungsortientiertes Arbeiten.  

Interaktionen zwischen Fachpersonen und Jugendlichen können – wenn indiziert – mit Video aufge-
nommen und für Lernprozesse genutzt werden (VID: Video-Interaktions-Diagnostik).  
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Interaktionen in der Gruppe 

Das Leben auf der Gruppe kennt gemeinsame Aktivitäten und Rituale – lässt aber Spielraum für indi-
viduelle Entwicklungs- und Lernthemen (Individualisierung). Die Interaktionen in der Gruppe ermögli-
chen eine Fülle von Lernschritten (Förderung der emotionalen und sozialen Fähigkeiten) 

Einbezug der Eltern 

Der Kontakt und der Einbezug der Eltern ist uns ein zentrales Anliegen.Die Sozialpädagog:innen ha-
ben wöchentlich Kontakt mit den Eltern. Sie bieten den Eltern Erziehungsberatung z.B. für die Gestal-
tung der Wochenenden und Ferien. Falls indiziert besuchen die FFM die Eltern Zuhause und beraten 
vor Ort. Wenn indiziert intensivieren wir die Elternarbeit mit unserem KOFA-Angebot (siehe Kap. 7). 

Unterstützung Schule/Lehre 

Die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Fachpersonen der Schule, Sozialpädagogik, Be-
rufsberatung, Therapie sowie die intensive Unterstützung der Jugendlichen sind gewährleistet. Fe-
derführend ist die fallführende Person der Wohngruppe (FFM). 

5.4.2 Tagesablauf/Freitzeitgestaltung/Aktivitäten 

Der Tagesablauf wird in den einzelnen Wohnangeboten festgelegt und auf das Entwicklungsalter der 
Klient:innen abgestimmt. Auch die Freizeitgestaltung liegt in der Kompetenz der einzelnen Wohn-
gruppen.  

Sowohl die Wohngruppen und die Schule als auch das Gesamtheim gestaltet verschiedene Aktivitä-
ten (Lager, Sportveranstaltungen u.a.m.). Gesamtheimanlässe haben eine lange Tradition und sind im 
Umfeld des Heimes verankert.  

Die Mahlzeiten werden auf den Wohngruppen eingenommen. Das Frühstück, Zwischenverpflegun 
und das Abendessen liegen in der Verantwortung der Wohngruppen. Das Mittagessen wird von der 
Zentralküche des Heimes an die Wohngruppen ausgeliefert.  

5.4.3 Lernebenen 

Der Alltag in Schule und Wohnbereich ist der zentrale Lernort für unsere Klient:innen. In der Ausein-
andersetzung mit den Bedingungen des Alltags, im Umgang mit Fachpersonen und Mitbewohner:in-
nen erwerben die Klient:innen Fähigkeiten, die es für ein gelingendes Leben als Erwachsene braucht.  

KOSS unterscheidet zwischen der 1. Lernebene mit Milieugestaltung und Regeln für alle und einer 2. 
Lernebene mit individuellen Zielen, die sich aus der Diagnostik ergeben. Die 3. Lernebene nimmt die 
therapeutischen Ziele im Fokus. Der Aufenthalt ist dann lernfördernd und effektiv, wenn diese drei 
Ebenen optimal auf einander abgestimmt sind. 

Der Verlauf wird über die individuell formulierten Handlungsziele mit Arbeitspunkten als konkrete 
Schritte zum Ziel strukturiert. Alle drei Monate werden die Handlungsziele und die Arbeitspunkte 
überprüft. 

5.4.4 Freizeit/Ferien 

Individuelle und gemeinsame Freizeitgestaltung auf den Wohngruppen ermöglicht den Jugendlichen, 
neue Erfahrungen zu machen. Erlebnisse, bei denen sie ihre Kraft und Energie positiv nutzen können, 
fördern das Selbstvertrauen. Wohngruppenübergreifende Freizeitangebote werden zusätzlich von 
engagierten Sozialpädagog:innen und/oder Lehrpersonen und Arbeitsagog:innen angeboten. Wir 
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ermutigen die Jugendlichen, den örtlichen Dorfvereinen beizutreten, z.B. Fussballclub, Dorfmusik etc. 
Zudem finden in den Schulferien Lager mit unterschiedlichen Themen statt.  

Das Schulheim erstellt eine Ferienplanung, die jeweils zu Jahresbeginn an alle Betroffenen kommuni-
ziert werden. Detailausführungen finden sich im Kap. 4.1.3 

5.4.5 Hausaufgaben 

Das Zusammenleben auf der Wohngruppe ist mit begründeten Regeln organisiert und strukturiert. 
Die Kinder/Jugendlichen haben Mitspracherecht bezüglich der Gestaltung des Gruppenalltags. Die 
Jugendlichen haben klar definierte Aufgaben im Alltag zu bewältigen, für die sie, wenn immer mög-
lich, ein positives Feedback bekommen. Alle Chancen und Möglichkeiten im Alltag werden genutzt, 
um die individuell erarbeiteten Ziele zu erreichen. 

Zur Förderung der alltagspraktischen Fähigkeiten sowie von Selbständigkeit/Zuverlässigkeit werden 
die Gruppenhäuser und deren Umschwung unter Mitwirkung der Kinder/Jugendlichen gepflegt. Aus-
serdem helfen die Kinder/Jugendlichen bei der Zubereitung des Nachtessens.  

Die Klient:innen übernehmen im Alltag der Gruppe eine Reihe von Aufgaben für das gemeinsame Zu-
sammenleben (z.B. Tischen, Kochen, Gartenarbeit) aber auch Aufgaben für die Selbstversorgung (z.B. 
Zimmerputz, Wäsche, Kleiderpflege). Auch die Hausaufgaben aus der Schule werden mit Unterstüt-
zung der Fachpersonen auf den Wohngruppen erledigt.  

5.5 Intervention und Sanktion 

Beim Verstehen der Innen- und der Aussenwelt sowie zur Entfaltung ihrer kognitiven Ressourcen 
brauchen Kinder und Jugendliche eine sinnliche, sinnvolle und sinnhafte Welt, in der sie Menschen 
und Dinge mit allen Sinnen verstehbar und bedeutsam erleben können. Ein Kind braucht zudem mo-
ralische Orientierung, d.h. Grenzen und Strukturen, die auf Fürsorge und Erklärung und nicht auf 
Angst und Strafe aufbauen (Cassée, 2020). In dieser Grundhaltung werden im Schulheim Elgg soziale 
Normen und Regeln internalisiert und Gerechtigkeitssinn und Schuldbewusstsein vermittelt.  

– Auch bei uns sind manchmal in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen angemessene 
Massnahmen als Intervention nötig, um Grenzen aufzuzeigen. Wir vermeiden, Grenzen durch 
körperlichen Einsatz durchzusetzen. Fehlverhalten haben keine körperlichen Strafen zur 
Folge. Bei den Massnahmen verzichten wir auf ein Reglement, das für ein Fehlverhalten die 
entsprechende Strafe vorschreibt.  

– Die KOSS-Methodik setzt den Akzent auf die individuellen Entwicklungsaufgaben der Kinder 
und Jugendlichen. Entsprechend der persönlichen Fähigkeiten wird ein Fehlverhalten unter-
schiedlich bewertet. Beim Festlegen der Massnahmen ist der persönlichen Situation Rech-
nung zu tragen.  

– Um ein Abwägen zwischen Fehlverhalten und Sanktion bzw. Massnahmen zu vermeiden, 
werden auch kreative, unübliche und sofern sinnvoll auch paradoxe Interventionen durchge-
führt. Die Intervention soll dem Fehlverhalten angemessen sein.  

– Bei Fehlverhalten sind uns eine ehrliche Entschuldigung bei den Betroffenen und eine symbo-
lische Wiedergutmachung wichtig. Bei Sachbeschädigungen übergeben wir den Kindern und 
Jugendlichen möglichst viel Verantwortung für die Reparatur oder den finanziellen Ausgleich 
des Schadens (Arbeitseinsatz und/oder persönlicher Beitrag).  
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5.5.1 Schwerwiegende Vorfälle  

Schwerwiegende Vorfälle mit Selbst- und Fremdgefährdung wie massive Gewaltandrohung, Anwen-
dung von Gewalt, Raub, Einbruch, physische und psychische Übergriffe etc. werden mittels Formular 
„Kritische Ereignisse“ (siehe Anhang) allen Wohngruppen, der Schule, der Pädagogischen Leitung, 
dem Therapeuten (wenn in Behandlung), dem Kinder- und Jugendpsychiater (wenn in Behandlung) 
und der Gesamtleitung mitgeteilt. Für das Aufarbeiten des Vorfalls ist in erster Linie der Bereich zu-
ständig, in dem sich der Vorfall ereignete. Die Pädagogische Leitung, die Schulleitung und die Ge-
samtleitung überprüfen den Aufarbeitungsprozess und übernehmen bei Bedarf das Prozedere.  

5.5.2 Time-out  

Wir wenden verschiedene Stufen von Time-out an:  

Kurzzeitiges Verlassen der Schule/Wohngruppe  

Mit dem Ziel, eine schwierige Situation zu bewältigen und eine Eskalation zu verhindern, kann ein 
Kind oder Jugendliche/r von der Gruppe isoliert werden. Dafür stehen separate Schulräume und das 
Zimmer der/s Schülerin/Schülers zur Verfügung. Das Verlassen des Areals des Schulheims Elgg ist zu 
vermeiden, um Störungen der Nachbarschaft zu vermeiden. Über diese Massnahme entscheiden die 
verantwortlichen Lehrerpersonen und Sozialpädagog:innen.  

Internes Time-out (Blockhütte)  

Für interne Time-outs unterstützen sich die Wohngruppen gegenseitig, in dem sie nach Möglichkeit 
kurzfristig SchülerInnen einer anderen Wohngruppe betreuen. Das Schulheim Elgg besitzt in der 
Nähe von Brütten ein Blockhaus. Das Blockhaus ist mit Heizung, fliessendem Wasser, einem WC, zwei 
Kochplatten und drei Räumen rustikal eingerichtet.  

Sowohl die anderen Wohngruppen als auch die Blockhütte sollen zur Beruhigung oder zur Bearbei-
tung eines schwerwiegenden Vorfalls genutzt werden. Die Isolation von der Gruppe kann von Stun-
den, einigen Tagen und sofern notwendig bis wenige Wochen dauern. Über diese Massnahme ent-
scheiden der/die TeamleiterIn, die pädagogische Leitung, die Schulleitung und die Gesamtleitung. Die 
SchülerIn, deren Eltern und die einweisenden Stellen werden einbezogen und informiert.  

Externes Time-out (Time-out-Anbieter)  

Massive Selbst- oder Fremdgefährdung, exzessiver Konsum von weichen Drogen, dauernde Verwei-
gerung oder anhaltend fehlende Kooperation kann ein externes Time-out zur Folge haben. Die Dauer 
dieses Time-outs wird je nach Situation festgelegt. Die Teamleiter:innen stellen an das Leitungsgre-
mium (Gesamtleitung, Pädagogische Leitung und Schulleitung) einen Antrag, in dem der Zweck (z.B. 
Beruhigung der Gruppensituation, Schutz von anderen Schüler:innen, Vermeidung einer drohenden 
Überforderung von Mitarbeitenden) und die Ziele (z.B. Aufarbeiten eines Vorfalles, Erarbeiten einer 
Perspektive) des Time-outs festgehalten werden. Der Vorbereitung einer Rückkehr räumen wir auf 
allen Ebenen (SchülerIn, Wohngruppe, Schulklasse) einen grossen Stellenwert ein. Deshalb ist ein 
zweimaliger telefonischer Kontakt pro Woche durch die Bezugsperson mit der/dem Schüler:in und 
der Time-Out Familie üblich. Falls das Time-Out mehrere Wochen dauert, wird die Bezugsperson 
der/die Schüler:in vor Ort 1 – 3 Mal besuchen und die Rückkehr besprechen. Über die Durchführung 
des Time-outs entscheidet die Gesamtleitung. Der/die Schüler:in, die Eltern und die einweisenden 
Stellen werden einbezogen und informiert.  
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Wechsel der Wohngruppe oder der Schulklasse  

Eine Gruppenkonstellation kann für einzelne SchülerInnen bei der Bewältigung von Entwicklungsauf-
gaben hinderlich sein. Diese Frage zeigt sich in der Regel in der Häufung von kritischen Ereignissen 
oder durch eine ungünstige gegenseitige Beeinflussung. Wir sind uns bewusst, dass jeder Abbruch – 
auch innerhalb der Institution – für den/die SchülerIn als Misserfolg und Versagen wirken kann. Ent-
sprechend werden diese Wechsel nur in zwingenden Fällen vorgenommen. Über den Wechsel einer 
Schulklasse entscheidet die Schulleitung, über den Wechsel einer Wohngruppe entscheidet die Ge-
samtleitung. Die SchülerIn, deren Eltern und die einweisenden Stellen werden einbezogen und infor-
miert.  

5.5.3 Beschwerdegang 

Das Schulheim verfügt über ein Merkblatt (Anhang 5), in dem der Dateneinsicht und der Beschwer-
deweg geregelt ist. Im Anhang 6 findet sich das Merkblatt für die Zuweisenden.  

6 Präventions- und Sicherheitskonzept 

6.1 Gesundheit 

Unsere Gesundheitserziehung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Wir legen grossen Wert auf Hy-
giene, auf Sucht- und Gewaltprävention und auf altersadäquate sexuelle Aufklärung. Einige Jugendli-
che leiden unter Essstörungen, selbstgefährdendem Verhalten etc. Sie erhalten therapeutisch/medi-
zinische Unterstützung. Wir beziehen die Eltern ein, damit auch zuhause auf die Gesundheit geachtet 
wird. 

Zur Gesundheitserziehung gehören sorgfältige Körperpflege, gesunde Ernährung, eine altersadä-
quate Sexualaufklärung, Umgang mit Suchtmitteln und Konflikten. Auf der Basis der individuellen Di-
agnostik sowie nach Aktualität werden diese Themen durch die Fachpersonen mit den Kindern/Ju-
gendlichen einzeln und in Gruppensettings bearbeitet. Für bestimmte Themen werden Fachstellen 
und Fachpersonen mit speziellen Kenntnissen beigezogen.  

Das Schulheim ist mit der medizinischen Versorgung in der Gemeinde sowie in der näheren Umge-
bung vernetzt (Akutfälle und längerdauernde Unterstützung). Das Netzwerk umfasst Angebote für 
die somatische und die psychiatrische Versorgung.  

6.2 Umgang mit aussergewohnlichen Situationen 

6.2.1 Sicherheitsdispositiv 

Im Schulheim Elgg ist ein umfassendes Führungshandbuch vorhanden, in dem Vorkehrungen und Ab-
läufe für den Umgang mit und die Prävention von Notfällen aufgeführt sind: 
- Ein Notfallplan mit Ablaufdiagramm und den entsprechenden Notfallnummern ist in jeder Wohn-

gruppe vorhanden. 
- In allen Häusern des Schulheims gilt ein absolutes Rauchverbot. Feuerlöscher und Löschdecken 

sind sinnvoll platziert, und die Fachpersonen wissen, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben.  
- An den zentralen Orten in den Büros sind alle Notfallnummern gut ersichtlich aufgehängt.  
- Gewalt verstehen wir als Reaktion auf eine Interaktionssituation, in der der Jugenliche nicht über 

geeignete Strategien für eine gewaltfreie Verfügt. Bei Gewaltanwendung resp. Androhung von 
Gewalt seitens SchülerInnen oder externer Personen (Eltern, Verwandte) kann je nach Vorfall die 
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Polizei, der Notfallpsychiater und/oder die Kinderschutzgruppe eingeschaltet werden. Für die 
Nachbereitung können spezialisierte Fachstellen beigezogen werden. Involvierte Mitarbeiter:in-
nen resp. Teams können Supervision in Anspruch nehmen.  

6.2.2 Kritische Ereignisse 

Für den Umgang mit kritischen Ereignissen im Alltag enthält KOSS eine Reihe von hilfreichen Techni-
ken und Verhaltensstrategien (Cassée, 2020, S. 185-191). Für die Dokumentation von kritischen Er-
eignissen im Schulheim existiert ein strukturiertes Beschreibungs- und Bearbeitungsformular. Das 
KOSS-Instrument «Kritische Ereignisse (KE)» dokumentiert die Ereignisse in allen Dimensionen (wo, 
wer, wie) und hält fest, was unmittelbar unternommen wurde, um die Situation zu entschärfen. Im 
weiteren Verlauf hält das Instrument fest, wer über das Ereignis informiert wurde, wie der Vorfall 
nachbereitet wurde und welche Konsequenzen aus dem Vorfall für die Alltagsgestaltung abgeleitet 
wurden. Wenn sinnvoll werden die Eltern einbezogen.  

6.2.3 Körperliche und seelische ntegrität 

Das SHE nimmt die Emotionen der Kinder und Jugendlichen wahr und ist für einen der Situation und 
dem Entwicklungsstand angemessenen Umgang verantwortlich. Wenn es während der Pflege-, Trost- 
oder Spielsituationen zu Körperkontakt mit den Kindern und Jugendlichen kommen, entspricht dieser 
dem Wunsch und dem Entwicklungsstand der Bewohner:innen. 

Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, die persönliche Sphäre der Kinder und Jugendlichen zu 
achten. Dabei gilt es die körperliche wie auch die emotionale Integrität zu wahren. Befinden sich die 
Mitarbeitenden mit einem Bewohner oder einer Bewohnerin in einem Raum, so muss die Türe einen 
Spalt offenbleiben, geschlossene Türen müssen fachlich begründet werden.  

Das SHE respektiert die unterschiedliche Weltanschauung und Glaubenshaltungen der einzelnen Mit-
arbeitenden und ist sich bewusst, dass diese Werte während der Arbeit durch ihre Vorbildrolle zum 
Ausdruck gebracht werden. Es wird jedoch nicht geduldet, den Bewohnern und Bewohnerinnen in 
direktiver Art und Weise Weltanschauung –und Glaubensvorstellung aufzuerlegen.  

7 DAF: Fach-Pflegefamilien (AJB) 

7.1 Leistungen und Ziele Begleitung 

7.1.1 Leistungsbeschrieb 

Das Schulheim Elgg bietet professionelle Pflegefamilien an, um für jene Kinder, die sich zuhause oder 
in einer Wohngruppe nicht ausreichend gut entwickeln können. Die sozialpädagogisch geführte Pfle-
gefamilie (PF) ist gedacht für Kinder und Jugendliche, für die eine längerfristige Unterbringung resp. 
einen professionellen familiären Rahmen als pädagogisches Setting indiziert ist. Insgesamt leben in 
einer PF zwischen zwei und fünf platzierte Kinder. Geschwister werdengrundsätzlich gemeinsam plat-
ziert. Die Betreuung ist während 24 Std. am Tag und an 365 Tagen im Jahr sichergestellt. Die Kinder 
können bis zur Volljährigkeit in der Pflegefamilie verbleiben, wenn keine andere Interventionen indi-
ziert sind.  

Wir arbeiten ausschliesslich mit qualifizierten sozialpädagogischen Pflegefamilien, die bei der Eig-
nungsabklärung eine fachspezifische Ausbildung vorweisen können, zusammen. 
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Von unseren sozialpädagogischen Pflegefamilien erwarten wir: 

– ein von Wärme geprägtes Familienklima in einem gefestigten, vernetzten Umfeld 

– eine ausgeprägte Fähigkeit zu Empathie gegenüber dem Pflegekind und seiner Herkunftsfa-
milie 

– die Bereitschaft und Offenheit, eng mit uns zusammenzuarbeiten 

– ein klares Rollenbewusstsein als Pflegeeltern 

– Transparenz in Bezug auf das eigene Familienleben und Erziehungsverhalten 

– eine hohe Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit 

– Stabilität und finanzielle Unabhängigkeit 

Für Ferien, Krankheiten etc. der Pflegeeltern sind entwicklungsadäquate Lösungen – dank der Einbet-
tung im Schulheim Elgg – gewährleistet. 

7.1.2 Zielgruppe 

Das DAF-Angebot richtet sich an normal begabte Kinder beiderlei Geschlechts mit Entwicklungsbe-
einträchtigungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS/ADS, Lernstörungen, Bindunsproblemen, 
Asperger-Syndrom, Beziehungs- und Kontaktstörungen, Essstörungen, Borderline-Sstörung sowie 
selbst- und fremdschädigendem Verhalten, für die der famiäre Rahmen als indiziert beurteilt wurde. 
Der Besuch der öffentlichen Schule muss grundsätzlich möglich sein. Das Schulheim Elgg verfügt über 
eine interne Sonderschule, so dass die Kinder/Jugendliche bei gegebener Indikation resp. in einer 
Krise dort beschult werden können.   

In der Regel werden Kinder im Schulalter (4-12 Jahre) aufgenommen. In Ausnahmefälle (z.B. bei Ge-
schwistern) können die Kinder jünger oder auch älter sein. Die Kinder können bis zur Erreichung der 
Volljähirigkeit in der Pflegefamlie verbleiben.  

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit körperlichen Behinderungen, einer akuten psychi-
schen Erkrankung, akuter Suizidalität und/oder exzessivem Konsum psychoaktiver Substanzen wer-
den nicht aufgenommen, weil der familiäre Rahmen für diese Problematiken nicht geeignet ist.  

Kinder mit leichten kognitiven Einschränkungen und Lernbehinderungen können ebenfalls aufge-
nommen werden, sofern die Pflegeeltern über das dazu benötigte Fachwissen verfügen.  

Der Entwicklungsstand des Kindes/Jugendlichen sowie die Entwicklungsvoraussetzungen in der Fami-
lie werden im Aufnahmeprozess sowie in einer Diagnostikphase nach den kompetenzorientierten 
Standards des Schulheims interprofessionell abgeklärt. Auf dieser diagnostischen Basis wird das Lern-
setting in der Familie und in der Schule den individuellen Bedürfnissen angepasst.  

Die PF ist konfessionell neutral. Die PF verpflichtet sich, die Kinder in einem offenen religiösen und 
werteorientierten Rahmen zu erziehen und sich auf die Vorstellungen der Eltern abzustimmen.  

Grundsätzlich gibt es keine regionalen Einschränkungen. Für die Kontakte zu den Eltern ist auf gute 
Erreichbarkeit zu achten.  

7.1.3 KOPP-Methodik als Basis 

Die DAF-Leistungen im Schulheim Elgg erfolgen im Rahmen der KOPP-Methodik (Kompetenzorien-
tierte Platzierung in Pflegefamilien, Cassée 2019/2020). Die Prozessgestaltung für die Auswahl und 
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Begleitung der Pflegefamilien werden in einem geplanten KOPP-Manual (Anpassung des KOFA-Manu-
als, Cassée, 2019) im Detail beschrieben.  

Die Besonderheit der KOPP-Methodik ist, dass die platzierten Kinder in zwei Familiensystemen veran-
kert sind und dass wir es mit einer geteilten Elternschaft zu tun haben. Diese besonderen Entwick-
lungsbedingungen müssen bei der Platzierung gut erfasst und geklärt werden, um Konflikte und Stö-
rungen im Prozess möglichst zu vermeiden. Zentral ist auf diesem Hintergrund, dass zu Beginn der 
Pflegeplatzierung ein Diagnostikprozess im Herkunftssystem und in der Plegefamilie stattfindet, in 
der die Erziehungskompetenzen der leiblichen und der Pflegeltern und die Entwicklungsbedürfnisse 
des Pflegekindes mehrdimensional abgeklärt werden. Auf dieser Basis wird der Aufenthaltsprozess 
und die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie formuliert.   

Die leiblichen Eltern werden in allen Prozessschritten transparent einbezogen. Die Rückkehr in die 
Herkunfsfamilie ist von Beginn an immer wieder zu prüfen.  

Die PF gewährleistet das Kindeswohl und sichert die Rechte des Kindes. Der Alltag in der Familie ist 
entwicklungs- und lernfördernd ausgestaltet. Sie bezieht die Eltern(-teile) der Kinder so intensiv wie 
möglich ein. Eine altersgemässe und eine der Problematik angemessene Integration in Gleichaltrigen-
gruppen/Freundeskreis ist gewährleistet. 

Im Schulheim Elgg übernimmt die KOPP-Fachleitung die Prozessgestaltung im Kontakt mit den Pflege-
familien. Sie ist in allen Phasen der Plazierung verfügbar, verantwortet den Diagnostikprozess und 
unterstützt die Pflegefamilien in der Alltagsgestaltung und bei besonderen Vorkommnissen. Sie hat 
regelmässig, mindestens einmal monatlich Kontakt mit den Pflegeeltern. In kritischen Fällen ist sie 
für die Bearbeitung verfügbar. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, ist der Gesamtleiter zu-
ständig.  

Die platzierten Kinder sind Teil des Alltags in der Pflegefamilie. Sie werden 24h/Tag betreut. Die Wo-
chenende können – je nach Ergebnis des Diagnostikprozesses – mit der Herkunftsfamilie verbracht 
werden. Diese Kontakte werden begleitet. Freizeit und Ferien finden mit der Pflegefamilie statt. Je 
nach Ressourcen der Herkunfsfamilie werden pro Kind individuelle Vereinbarungen getroffen. Auch 
die Teilnahme an Aktivitäten des Schulheims ist möglich.  

In der Arbeit mit den platzierten Kinder steht die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben der jeweili-
gen Altersphase im Zentrum. Die zu bearbeitenden Themen ergeben sich aus der integrativen Diag-
nostik. Es können Themen der emotionalen oder sozialen Entwicklung im Zentrum stehen. (z.B. Um-
gang mit Trauer/Wut, geniessen können, Freunde haben, Umgang mit dem eigenend Körper, Liebe 
und Sexualität). KOPP stellt dafür eine Reihe von geeigneten Interventionstrategien zur Verfügung. 
Für jedes Kind gilt es, die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern: Bewegung, 
Sport, ausgewogene Ernährung, altersentsprechender Umgang mit Medien und Suchtmitteln sind 
Teild des Alltags in der Pflegefamilie.  

7.1.4 Fachliche Gründsätze bei Begleitung von Plegeverhältnissen 

Die Zuweisung der Pflegekinder erfolgt über das Schulheim. Alle Pflegefamilien, die mit dem Schul-
heim Elgg zusammenarbeiten wollen, durchlaufen eine standardisierte und dokumentierte interne 
Eignungsabklärung gemäss der Methodik der Kompetenzorientierung (KOPP). Dabei richten wir uns 
nach der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO Art. 5), den kantonalen Vorgaben 
und den Qualitätskriterien der Fachverbände. Pflegeeltern welche sich beim Schulheim Elgg 
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bewerben, reichen als Erstes die Bewerbungsunterlagen ein. Anschliessend klären wir im Rahmen 
mehrerer Besuche und Gespräche folgende Themenbereiche: 

• Anforderungskriterien und Eignungsabklärungen der Pflegeeltern 

– Sozialpädagogische Ausbildung (mindestens 1 Elternteil) 

– Motivation und Einstellung, Pflegeeltern zu werden 

– Gefestigte Paarbeziehung 

– Einverständnis der gesamten Familie und aller Mitbewohner, Pflegekinder aufzunehmen 

– Fähigkeiten zu Kommunikation und Empathie, Fürsorglichkeit und Responsivität 

– Alltagsstruktur und Erziehungsstil 

– Die Ressourcen des Familiensystems und ihres sozialen Umfeldes 

– Bereitschaft mit dem Schulheim Elgg zu kooperieren, insbesondere Bereitschaft mit der Me-
thodik der Kompetenzorientierung zu arbeiten 

– Bereitschaft und Fähigkeit, sich weiterzubilden und zu vernetzen 

– Wohnverhältnisse und sozialräumlichen Voraussetzungen 

– Persönlichen, ökonomischen und gesundheitlichen Voraussetzungen 

– Spezifikationen und allfällige Einschränkungen und Grenzen hinsichtlich der Aufnahme von 
Pflegekindern 

– Straf- und Betreibungsregisterauszug sowie Gesundheitsatteste der Pflegeeltern. 

Auf dieser Grundlage verfassen unsere abklärenden Fachpersonen (pädagogischer Leiter und Ge-
samtleiter) einen internen Sozialbericht, der eine fachliche Beurteilung sowie Empfehlungen beinhal-
tet, für welche Platzierungsleistungen die sozialpädagogische Pflegefamilie infrage kommen. Der Be-
richt wird dem Vorstand vorgestellt und diskutiert. Über die Aufnahme entscheidet die Gesamtlei-
tung. 

• Angaben zu den Anforderungen an die Wohnsituation der Pflegefamilien 

– Die Wohnung/das Haus ist in einem Quartier eingebettet. 

– Die Pflegeltern wohnen mindestens seit 1 Jahr an diesem Ort. 

– Die Wohnung resp. das Haus hat ausreichend Platz für bis zu 4 Pflegekinder.  

– Das Pflegekind erhält ein eigenes Zimmer. 

– Wohnlichkeit ist gewährleistet (freundliche Möblierung, genügend Verkehrsfläche, Spielmög-
lichkeiten auch ausserhalb der Wohnung/Hauses vorhanden). 

– Sicherheitsvorkehrungen zur Unfallverhütung sind vorhanden (Feuerlöscher etc.). 

– Schulmöglichkeiten sind vorhanden. 

– Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

• Voraussetzungen in der Herkunftsfamilie 

– Abklärung zu den Lebensbedingungen, zu den Erziehungskompetenzen und dem Erziehungs-
stil der Eltern.  

– Sorgen und Ängste der Eltern erfasst,  
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– Klärung, wie aus Sicht der Eltern die Zusammenarbeit mit der Pflegefamlie gestaltet werden 
könnte.  

Für die Zusammenarbeit mit den Eltern(-teilen) ist die Kooperationsbereitschaft der Eltern über alle 
Phasen der Unterbringung von zentraler Bedeutung. Wenn diese nicht herstellbar resp. wenn die Ko-
operation von starken Konflikten geprägt ist, ist die Platzierung im Rahmen einer Heimgruppe zu prü-
fen. 

Grundsätze zum Vermittlungsprozess 

Die Aufnahme eines Pflegekindes bedarf einer Bewilligung durch die zuständige Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB). Die Anforderungen an eine Pflegefamilie sind in der Pflegekinderverord-
nung PAVO geregelt. In einem mehrstufigen Qualifizierungsverfahren treffen wir eine Einschätzung 
über die Eignung einer Familie und bereiten Familien auf ihre künftige Tätigkeit vor. 

Prozessbeschreibung Passungsklärung (Chequeliste) 

• Aktuelle Wohnsituation: 

– Wohnhaft seit… 

– Anzahl Zimmer für Pflegekinder 

– Haustiere/Hof-Tiere 

• Eigene Kinder/Adoptivkinder/Pflegekinder/weitere Personen im Haushalt 

• Fragen zu Erfahrungen und Wünschen 

– Bisherige Erfahrungen im Pflegekinderbereich 

– Ausbildung/spezifische Weiterbildung 

– Für welche Altersgruppen geeignet 

– Eher Mädchen oder Junge 

– Für welche Art von Platzierung geeignet 
- Dauerplatzierung 
- Krisenplatzierung (1-4 Wochen) 
- Time-out (2-4 Wochen) 
- Wochenendplatzierung 
- Ferienplatzierung (mindestens 1 Woche) 
- Prozessorientierte Platzierung (6-12 Monate) 
-Ausbildungsplatzierung 

• Interne Beschäftigungsmöglichkeit/Tagesstrukturangebot 

• Einschränkungen (z.B. Religion, etc.) 

• Welche Kinder mit welchen Belastungen/Einschränkungen können platziert werden? 

– Kinder und Jugendliche mit Traumatisierungen 

– K. und J. mit psychischen Erkrankungen 

– K. und J. mit Lernbehinderungen 

– K. und J. mit Wahrnehmungsschwierigkeiten 

– K. und J. mit körperlicher Behinderung 
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– K. und J. mit chronischen Krankheiten 

– K. und J. mit delinquentem Verhalten 

– Anderes 

Vorbereitung der zu platzierenden Kinder/Jugendlichen 

Im Vorfeld einer Platzierung klären wir die individuell vorliegenden Umstände und Bedürfnisse sorg-
fältig ab und beziehen die Eltern und betroffenen Kinder/Jugendlichen in den Prozess mit ein; so ge-
währleisten wir, dass Pflegefamilie und Pflegekind zueinander passen und ein langfristiges Engage-
ment möglich wird. Wenn immer möglich entschleunigen wir den Aufnahmeprozess und bieten 
Raum und Zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen. Wir arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen 
so, dass sie sich, je nach Alter, aktiv und partizipativ an der Gestaltung ihrer Lebenssituation beteili-
gen können. 

Vorbereitung der aufnehmenden Pflegefamilie 

Vor der ersten Pflegeplatzierung werden die Pflegefamilien im Rahmen eines Kurses (KOPP-Training) 
sowie in persönlichen Gesprächen mit der pädagogischen Leitung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Fol-
gende Themen kommen zur Sprache: 

– rechtliche und finanzielle Grundlagen 

– Problemsituationen in Herkunftsfamilien 

– Entwicklungspsychologie/Lerntheorien 

– Bindungstheorie 

– Bedürfnisse fremdplatzierter Kinder 

– Integrationsphasen 

– Zudem reflektiert die pädagogische Leitung mit der Pflegefamilie Grundwerte, Weltanschau-
ung, Menschenbild, Haltungen und Theoriemodelle. Sie erarbeitet einen Umgang mit an-
spruchsvollen Themen wie Gewalt und Sexualität und unterstützt Sie dabei, Ihre eigenen Kin-
der auf die Aufnahme des Pflegekindes vorzubereiten. Auch die Tatsache, dass ein Pflegekind 
selten auf Dauer bei der Pflegefamilie bleibt, wird thematisiert. 

Zusammenarbeit mit den Eltern/Rückplatzierung 

Die Eltern werden in allen Entwicklungsschritten des Kindes einbezogen und übernehmen so viel Ver-
antworttung, wie von den Kompetenzen der Eltern her möglich ist. Eine Rückplatzierung in die Her-
kunftsfamilie wird regelmässig – unter Einbezug der Eltern, der Gesamtleitung, der zuweisenden 
Stelle und ggf. externer Fachpersonen – erwogen. 

Vorbereitung der Kinder und der Eltern 

Die Eltern und die Kinder werden sorgfältig auf den Übertritt in die Pflegefamilie vorbereitet. Der Ein-
trittsprozess ist wertschätzend, transparent und partizipativ gestaltet und wird von der KOPP-Verant-
wortliche im Schulheim moderiert.  

Vorbereitung der Pflegefamilien 

Der Eintrittsprozess eines Kindes in die Pflegefamilie wird sorgfältig geplant und von der KOPP-Lei-
tung begleitet.  
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Ab 2024 sind voraussichtlich fünf Fachplfegefamilien unter dem Dach des Schulheims Elgg vereint. 
Der Zusammenhalt und der Austausch unter den Pflegeeltern werden in Erfahrungsgruppen, in Fach-
coachings und Weiterbildungen gestärkt und gepflegt.  

Die Pflegeeltern sind als Mitarbeitende nach personalrechtlich üblichen Modalitäten angestellt. Fe-
rien, Freizeit, Weiterbildung, Supervision etc. sind in diesem Rahmen sichergestellt.Die PF erbringt 
die direkt klientbezogenen Leistungen im Rahmen von KOPP und gewährleistet die klientbezogene 
Dokumentation zusammen mit der Fachleitung KOPP im Schulheim. 

Arbeitsweisen/Methoden 

Die Arbeit in einer familiär strukturierten kleinen Gruppe mit einer starken Orientierung an die Nor-
malität ist ein Kernelement einer PF.Die Einbindung der PF in eine übergeordnete Organisation stellt 
Fachlichkeit, Transparenz und Öffnung des Familiensystems sicher. 

Konkrete Methoden werden von der jeweiligen Familie im Rahmen des Gesamtkonzepts ausformu-
liert und orientieren sich an die KOPP-Methodik. 

Bei besonderen Vorkommnissen und Krisen stehen die internen Möglichkeiten des Schulheims zur 
Verfügung (Pikett-Dienst, Not-Telefon, Ablaufdispositiv bei kritischen Ereignissen).  

Berichtswesen/Dokumentation 

Über den Aufenthalt in der PF wird eine professionelle Dokumentation geführt. Drei Monate nach 
Eintritt liegt ein Entwicklungsbericht vor (Abschluss der Diagnostikphase). Ab dann wird jeweils nach 
sechs Monaten ein Verlaufsbericht verfasst. Die Berichte werden mit allen involvierten Personen be-
sprochen.  

Für das Kind/zusammen mit dem Kind wird ein Lebensbuch geführt (Biographie-Arbeit).  

Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt über das Schulheim im Rahmen der geltenden Bestimmungen des AJB.  

7.1.5 Gesundheit 

Für die Gesundheitsprävention und den Umgang mit Gesundheitsfragen gelten die Bestimmungen 
des Schulheims (siehe 6.1).  

7.1.6 Prozessgestaltung Begleitung 

Die Schritte im Begleitprozess einer Pflegefamiien orientieren sich an die Prozessgestaltung im Schul-
heim. Zu Beginn resp. beim Ein- oder Übertritt in die Pflegefamilie erfolgt eine Diagnostikphase, in 
der die Indikation präziert und Ziele für den Aufenthalt formuliert werden. Die Zielverfolgung wird 
gemeinsam mit Fachleitung KOPP in regelmässigen Abständen überprüft. Im Rahmen des Fallmonito-
rings werden allfällige Übertritte in andere Leistungsangebote sowie ergänzende Leistungen wie The-
rapien etc. geprüft. Die leiblichen Eltern werden im Prozessmonitoring aktiv einbezogen. Gemeinsam 
wird immer wieder der Rückkehr in die Herkunftsfamilie gepfrüft. Auch der Zeitpunkt für den Austritt 
aus der Pflegefamilie in andere Settings (inkl. Herkunftsfamilie) wird im Rahmen des Fallmonitorings 
geklärt. Im Rahmen des Aufenthalts werden die verschiedenen Prozessschritte dokumentiert (Ent-
wicklungs-, Verlaufs- und Austrittbericht).  

Die Begleitung nach Austritt erfolgt im Rahmen der Vorgaben und Möglichkeiten des Schulheims 
Elgg. Die Nachbetreuung durch Pflegeeltern ist in der Regel intensiver und langfristiger.  
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Unter welchen Rahmenbedingungen ein weiterer Verbleib in der Pflegefamilie möglich ist, muss im 
Einzelfall geklärt werden.  

7.1.7 Organisation 

Die Pflegeeltern und die Fachleitung KOPP bilden ein Fachteam, in dem die Leistungserbringung ko-
ordiniert, Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutiert und besondere Herausforderungen/Krisen 
bearbeitet und reflektiert werden. Der organisationelle Rahmen des Schulheims gewährleistet fachli-
che Unterstützung und Bearbeitung von Krisen im Einzelfall (z.B. Notfallplatzierungen, ungeplante 
Austritte, Konflikte mit der Herkunftsfamilie).  

7.1.8 Aus- und Weiterbildung  

Die Pflegeeltern nehmen Teil an den Aus- und Weiterbildungsangeboten des Schulheims. Sie absol-
vieren das 7-tägige Basistraining KOPP des Instituts kompetenzhoch3 teil (mit Zertifikat). Intern kön-
nen Fachcoachings und Fallbegleitungen in Anspruch genommen werden. Bei Bedarf werden Weiter-
bildungen zu besonderen Themen ermöglicht: z.B. Bindungsentwicklung, Pflegeeltern als Bindungs-
personen, Umgang mit Wut und Trauer, Elternarbeit. Einzel- oder Paarsupervision ist bei Bedarf mög-
lich.  

In der Fachbegleitung durch die KOPP-Leitung wird der Alltag in der Familie reflektiert und Möglich-
keiten einer lernfördernden Umgang abgeleitet. Die Pflegeeltern nehmen an den jährliche Weiterbil-
dungsveranstaltungen des Schulheims teil.  

7.2 Zusammenarbeit 

Grundsätze 

Wir orientieren uns an den Q4C-Standards, um die Lebenssituation und Entwicklungschancen von 
Kindern und jungen Erwachsenen in der ausserfamiliären Betreuung zu sichern und zu verbessern.  

7.2.1 Umsetzung der Q4C- Standards/Partizipation/Kinderrechte  

Entscheidungsfindungs- und Aufnahmeprozess 

– Das Kind und seine Herkunftsfamilie werden während des Entscheidungsfindungsprozesses 
unterstützt. Die Sicherheit und das Wohl des Kindes haben höchste Priorität. Das Kind und 
seine Herkunftsfamilie werden immer gehört und respektiert. 

– Das Kind wird befähigt, am Entscheidungsfindungsprozess teilzunehmen. Alle beteiligten Par-
teien hören und respektieren das Kind. Das Kind wird adäquat überseine Situation informiert, 
es wird ermutigt, seine Ansichten darzustellen und an diesem Prozess entsprechend seines 
Entwicklungsstandes mitzuwirken. 

– Unser professionell gestalteter Entscheidungsfindungsprozess stellt die bestmögliche Betreu-
ung für das Kind sicher. 

– Geschwister werden gemeinsam betreut. 

– Der Übergang in das neue Zuhause wird gut vorbereitet und sensibel durchgeführt. 

– Der ausserfamiliäre Betreuungsprozess folgt einem individuellen Betreuungsplan. 
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Betreuungsprozess 

– Die Betreuung des Kindes entspricht seinen Bedürfnissen, seiner Lebenssituation und berück-
sichtigt sein ursprüngliches soziales Umfeld. 

– Das Kind hält zu seiner Herkunftsfamilie Kontakt. 

– Die Betreuer/innen sind qualifiziert und haben adäquate Arbeitsbedingungen. 

– Die Beziehung des/der Betreuer(s)/in zu dem Kind basiert auf Verständnis und Respekt. 

– Das Kind wird befähigt, Entscheidungen aktiv mit zu treffen, die direkten Einfluss auf sein Le-
ben haben. 

– Das Kind wird in angemessenen Lebensverhältnissen betreut. 

– Das Kind/der/die junge Erwachsene wird kontinuierlich auf ein selbstständiges Leben vorbe-
reitet. 

Austrittsprozess 

– Der Austrittsprozess wird sorgfältig geplant und durchgeführt. 

– Die Kommunikation im Austrittsprozess wird auf verständliche und angemessene Weise ge-
führt. 

– Das Kind/der/die junge Erwachsene wird befähigt, sich am Austrittsprozess zu beteiligen. 

– Platzierungsabbruch: ein Platzierungsabbruch findet nur dann statt, wenn fachlich gut ge-
stützte Nachfolgelösungen vorhanden sind. 

– Nachbetreuung, kontinuierliche Unterstützung und Kontaktmöglichkeiten werden sicherge-
stellt und über zusätzliche Kostengutsprachen ermöglicht. Den Umfang und die Intensität der 
Nachbetreuung wird gemeinsam eruiert. 

Akteneinsicht 

– Der Entwicklungsprozess der Kinder wird dokumentiert. Die Aktenführung ermöglicht uns ein 
systematisches Ablegen der relevanten Daten über das Kind. Sie ist eine Ordnungshilfe, die 
wichtig für die Planung und Reflexion ist. Sie ist somit für die pädagogische Arbeit unerläss-
lich. Festgelegte Ziele und Abmachungen werden in unserer Aktenführung ebenfalls notiert. 
Dadurch sind Klarheit und Verbindlichkeit gewährleistet. 

– Unsere Akten sind aussschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt. Jugendliche haben 
je nach Alter und Entwicklungsstand das Recht, in die von uns geschriebenen Akten Einsicht 
zu nehmen und dürfen bei den Erwachsenen der SPF um Einsicht verlangen.  

– Bei Bedarf verfassen wir Berichte zuhanden der Einweiser:innen oder für andere Beteiligte. 

Zusammenarbeit intern und mit externen Behörden/Fachstellen 

Als Organisationseinheit des Schulheims Elgg ist der DAF-Bereich eingebunden in den internen Fach-
prozessen und kann auf interne Ressourcen (Therapie, Psychiater, Pädagogische Leitung) zurückgrei-
fen. Auch von den externen Fachstellen und Angeboten des Heims kann das DAF-Angebot profitie-
ren.  

Nähe/Distanz 

Für spezielle Themen, wie der Umgang mit Nähe und Distanz, gibt es interne Unterstützung/Refle-
xion (siehe auch 6.2.3). Auch externe Ressourcen (Beratung, Supervision) können genutzt werden.  
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7.2.2 Umgang mit ausgewöhnlichen Situationen 

Das Schulheim Elgg bekennt sich zur Charta «Wir schauen hin!» (Charta zur Prävention von sexueller 
Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen) www.charta-praevention.ch. Für beson-
dere und kritische Ereignisse steht das interne Angebot des Schulheims zur Verfügung (siehe 6.2).  

• Bei Problemen die nicht mit den Pflegeeltern gelöst werden können, haben die Kinder und Ju-
gendlichen das Recht sich an die pädagogische Leitung, aber auch an unsere externe Meldestelle 
zu wenden:  

Krisenintervention Schweiz 
Neumarkt 4 
8400 Winterthur 
Tel. +41 (0)52 208 03 20 
info@kriseninterventionschweiz.ch 
www.kriseninterventionschweiz.ch 

• Anrufe an und Beratungen durch diese Stelle sind für Meldende kostenlos und werden auf 
Wunsch anonym behandelt. Die Meldestelle ist direkt durch den Verein Schulheim eingesetzt 
worden und damit unabhängig von der Gesamtleitung. 

8 Sozialpädagogische Familienhilfe nach KOFA (AJB)  

8.1 Leistungen und Ziele 

8.1.1 Leistungen 

Der aktive Einbezug der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit im Schul-
heim Elgg. Da viele Platzierungen aus einer sehr komplexen Familiensituation heraus erfolgen, 
braucht es, ausser den Interventionen der Fachpersonen im Schulheim, in manchen Fällen eine um-
fassendere Begleitung der Familien. Die KOFA-Methodik (Cassée, 2019) stellt dafür ein theoretisch 
fundiertes Handlungsmodell bereit. 

Das KOFA-Angebot gibt es als eigenständiges Angebot im Schulheim seit 2011. Es wurde 2022 evalu-
iert und aktualisiert. Es kann sowohl für Familien platzierter Kinder und Jugendlichen als auch gene-
rell auf Anfrage zuweisender Stellen genutzt werden. Das KOFA-Angebot ist kompetenzorientiert 
ausgerichtet und setzt die Handlungsprinzipien Transparenz und Partizipation konsequent um.  

Übergeordnete Ziele des KOFA-Angebots sind: 

• Im Vorfeld: Vermeidung einer Platzierung 

• Während der Platzierung:  
- Verbesserung der Lebensbedingungen in der Familie 
- Verbesserung der erzieherischen Fähigkeiten der Eltern 
- Verbesserung der Beziehungen in der Familie  

• Nach Austritt: 
- Unterstützung bei der Reintegration des Kindes/Jugendlichen in die Familie 
- Unterstützung bei der Ablösung des Kindes 

Je nach Indikation (Ergebnis der Diagnostikphase im Schulheim Elgg oder Indikation einer zuweisen-
den Stelle) bietet das Schulheim Elgg folgende Leistungen an: 



42 

 

• KOFA-Massgeschneidert: Sozialpädagogische Familienbegleitung  

• Besuchsbegleitungen 

• KOFA-Bedarfsabklärung: Ambulante Abklärungen in der Lebenswelt der Familie. Es geht um die 
Erfassung der Lebensbedingungen und der Entwicklungsvoraussetzungen in der Familie mit Emp-
fehlung für allfällige Kinderschutzmassnahmen und Anschlusshilfen (keine systematische Inter-
vention) 

• KOFA-Kindeswohlabklärung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (mit standardisierter Risiko-
Einschätzung) 

• Begleitung von Rückplatzierungen aus dem stationären Bereich 

• Jugendcoaching (KO4JU): Einzelbegleitung eines Jugendlichen nach Austritt aus dem Schulheim 
oder einer Pflegefamilie oder auf Anfrage 

8.1.2 Fachliche Grundsätze 

Die SPF im Schulheim erfolgt nach der KOFA-Methodik. KOFA-ist entwicklungs- und lerntheoretisch 
fundiert und wird mit Eltern in einer transparenten und partizipativen Prozessgestaltung umgesetzt. 
Die Arbeit mit einer ausformulierten und evaluierten Methodik ist effizient und zielführend. Die Ar-
beit wird über Instrumente und Tools strukturiert. Nach einer Diagnostikphase werden mit gezielten 
Hilfestellungen, Interventionen im Alltag und Lernimpulsen neue Fähigkeiten und Verhaltensstrate-
gien eingeübt. Arbeitsschwerpunkte und Ziele werden gemeinsam mit der Familie/den Eltern(-teilen) 
erarbeitet. Wenn das Kind im Schulheim platziert ist, besteht ein enger Austausch mit den Fachper-
sonen der Wohngruppe.  

Umgang mit Nähe und Distanz 

Die Interventionsgestaltung im Rahmen eines Familiensystems verlangt ein sehr bewusster Umgang 
mit den Themen Nähe und Distanz. In Konflikten verstrickten Eltern suchen sich gerne Bündnis-
partner:innen. Da müssen die Fachpersonen sich sehr klar auf ihre fachliche Rolle und Verantwortung 
fokussieren. Hilfreiche fachlichen Grundlagen unterstützen die kognitive Reflexion von Situationen 
und Informationen, ohne – trotz emotionaler Präsenz  - zu sehr emotional eingezogen zu verwerden. 
Die Einsätze in der Familie werden auf diesem Hintergrund nach jedem Einsatz kurz protokolliert mit 
einem Standardinstrument, in iem auch die eigene Gefühle festgehalten werden. Zudem werden die 
Familieneinsätze von einer Fachperson gecoacht (Vier-Augen-Prinzip).  

Monitoring Kindeswohl  

Der Anlass für eine Platzierung im Schulheim ist in vielen Fällen eine Kindeswohlgefährdung. Die er-
folgte Platzierung dient auf diesem Hintergrund der Sicherung des Kindeswohls. Gleichwohl soll der 
Kontakt zu den Eltern aufrecht erhalten bleiben, und wenn immer möglich sollen sich die Lebensbe-
dingungen in der Familie und die Erziehungsfähigkeit der Eltern verbessern, damit die Beziehung des 
Kindes zu den Eltern neu gestaltet werden. KOFA kennt eine strukturierte Risikoeinschätzung, die es 
erlaubt, gezielt die Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung zu minimieren und vorhandene Schutz-
faktoren und Ressourcen zu stärken.  

8.1.3 Zielgruppe 

Die Mehrzahl der Eltern, die für KOFA-in Frage kommen, sind mit den Erziehungsaufgaben ggb. ihrem 
Kind/Jugendlichen überfordert. Auch sind viele Eltern in konflikthaften Trennungs-/Scheidungssitu-
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ationen verstickt. Psychische Probleme und/oder eine Suchtproblematik der Eltern sind häufige Risi-
kofaktoren für die kindliche Entwicklung. In einigen Fällen ist eine Kindeswohlgefährdung gegeben 
(z.B. psycho-soziale Vernachlässigung, Gewalt). 

Fehlende Strukuren im Alltag und Parentifizierung der Kinder sind weitere Indikationen für eine 
KOFA-Intervention.  

Familien mit schulpflichtigen Kindern, die im Schulheim platziert sind oder von extern zugewiesen 
werden, können KOFA-Leistungen beanspruchen. Es gibt beim Start der SPF keine Ablehnungskrite-
rien, aber nach der Diagnostikphase von extern in Auftrag gegebenen Fällen kann die Weiterführung 
von SPF nicht weiter empfohlen werden, weil andere Massnahmen indiziert sind.   

8.1.4 Ablauf 

KOFA kennt drei Arbeitsphasen, die alle transparent und partizipativ gestaltet sind.  

• In einer entwicklungsorientierten Diagnostikphase werden die Sichtweisen der Eltern, die Lebens-
bedingungen,die Erziehungskompetenzen und das Soziale Netz beschrieben und integrativ be-
wertet in Form einer Sozialen Diagnose. Externe Fachpersonen sowie vorliegende Gutachten/Be-
richt werden einbezogen. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgl eine struktrierte Risi-
koeinschätzung. 

• Auf der Basis der sozialen Diagnose werden Massnamen sowie Lern-  und Veränderungsschritte 
abgleitet. Mit verhaltensorientierten Methoden werden neue Fähigkeiten gelernt und neue Res-
sourcen in der Lebenswelt erschlossen. Die Verbesserung der Erziehungsfähigkeiten und der 
Paardynamik ist dabei zentral.  

• In der Abschlussphase (in der Regel nach sechs Monaten) wird das Erreichte benannt und allfäl-
lige weitere Schritte empfohlen resp. geplant.  

Wenn keine ausreichende Arbeitssbasis erarbeitet werden kann oder wenn Abmachungen wieder-
holt nicht eingehalten werden, kann es zu einem vorzeitigen Abbruch kommen.  

In allen Fälle wird der Prozess in einem Bericht (Entwicklungs-, Verlaufs- resp. Schlussbericht) festge-
halten, der mit den Eltern und den zuweisenden Fachpersonen im Abschlussgespräch besprochen 
wird. 

8.1.5 Organisation 

Falls sich im Laufe der Diagnostikphase herausstellt, dass aufsuchende Familienarbeit indiziert ist, 
wird ein Antrag für eine Kostengutsprache an die zuweisende Stelle gestellt. Zumindest ein Elternteil 
muss für die intensive Intervention bereit sein. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Familienar-
beiterin und den Fachpersonen des Schulheims Elgg resp. der zuweisenden Fachperson ist gewähr-
leistet. Dieses Angebot kann auch sinnvoll für Rückplatzierungen ins Herkunftsmilieu sein. Ebenso 
kann die aufsuchende Familienarbeit von zuweisenden Stellen beansprucht werden, wenn stationäre 
Platzierungen verhindert werden sollen.  

Die Fallaufnahme und der Auftragsklärung erfolgen für im Schulheim platzierter Kinder und Jugendli-
che als formulierte Indikation im Entwicklungsbericht.   

Externe Anfragen werden von der Gesamtleitung bearbeitet. Der Auftrag wird in diesem Fall präzi-
siert und bei gegebener Kapazität intern an das KOFA-Team weitergeleitet.  
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Das KOFA-Team besteht akutell aus drei Fachpersonen, die alle das KOFA-Training absolviert haben. 
Das Team organisiert die Fallübernahme und die Prozessgestaltung in eigener Verantwortung.  

8.2 Zusammenarbeit 

8.2.1 Zusammenarbeit mit dem Familiensystem 

Die Zusammenarbeit mit dem Familiensystem orientiert sich an den Kinderrechte und ist in der kom-
petenzorientierten Methodik auf Empowerment ausgerichet. Die einzelnen Phasen und Prozesschrit-
te sind transparent ausgestaltet. Der didaktische Werkzeugkoffer macht es den Eltern möglich, be-
deutsame Entwicklungs- und Erziehungsthemen visualiert zu verstehen und in aktiver Partizipation 
mit zu gestalten (siehe dazu das KOFA-Manual, Cassée, 2019).  

Die einzelnen Arbeitsschritte werden zusammen mit den Familienmitgliedern schriftlich festgehalten. 
In einem Schlussbericht, der mit allen involvierten Personen besprochen wird, werden die Ergebnisse 
und die nächsten Schritte dokumentiert. 

Bei Störungen resp. Beschwerden können die Eltern die Möglichkeiten des Schulheims nutzen (siehe 
Merkblatt 5 im Anhang). Die pädagogische Leitung resp. die Gesamtleitung stehen für Fragen und 
Gespräche zur Verfügung.  

8.2.2 Interne Zusammenarbeit 

Das KOFA-Angebot ist fachlich und strukturell im Schulheim Elgg eingebunden. Die KOFA-Leitung un-
tersteht dem Gesamtleiter. Die KOFA-Einsätze bei intern platzierten Kindern erfolgen im Austausch 
mit den Fachpersonen der Wohngruppen und mit den Lehrpersonen. Die KOFA-Mitarbeitenden neh-
men an allen Angeboten des Schulheims teil (Gespräche, Supervision/Fallcoachings, interne und ex-
terne Weiterbildungen).  

8.2.3 Zusammenarbeit mit externen Stellen 

Die Zusammenarbeit mit externen Stellen erfolgt im Rahmen der Prozessgestaltung im Schulheim. Es 
sind dies in der Regel die Beiständ:innen der Sozialzentren und den kantonale Jugendhilfezentren. 
Auch mit externen Therapeut:innen und Kliniken wird zusammengearbeitet.  

8.2.4 Umgang mit aussergewönlichen Situationen 

Bei aussergewöhnlichen Vorkommnissen kann das KOFA-Angebot auf die interne Ressourcen im 
Schulheim Elgg zurückgreifen: Telefonberatung, Piketdienst, Notfalltelefon. Für Beschwerden steht 
ein Merkblatt zur Verfügung (siehe Anhang 5).  

9 Leistungen und Ziele Sonderschule (AJB/VSA) 

9.1 Unterricht 

9.1.1 Grundhaltungen, übergeordnete Ziele 

Unsere Schule ist eine von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich anerkannte Sonderschule. Vo-
raussetzung für eine Platzierung bildet ein Behördenbeschluss.  
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Unsere Grundhaltung ist: Lernen ist lernbar. Jeder Jugendliche hat andere Voraussetzungen und wird 
dementsprechend begleitet. Er wird mit Respekt und Wertschätzung behandelt. Ziel ist die persönli-
che Entwicklung zu einer selbständigen Persönlichkeit. Das Erwerben von Kompetenzen zur Bewälti-
gung schulischer Anforderungen und Aufgaben sowie das Einsetzen des eigenen Potentials.  

Bei der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigen die Lehrpersonen den Entwicklungsstand und die 
individuellen Lernvoraussetzungen des Jugendlichen. Die Jugendlichen werden angeleitet, angeregt 
und ihre Leistung wird anerkannt. Sie dürfen für ihre persönliche Entwicklung und für ihr Lernen Ver-
antwortung übernehmen. 

Im Zentrum der pädagogischen Arbeit stehen fachlichen und überfachliche Kompetenzen gemäss 
Lehrplan 21. 

Ziel des Aufenthalts in der Sonderschule ist einerseits die Reintegration der Schüler:innen in das öf-
fentliche Bildungssystem, wenn möglich, andererseits bieten wir den Schülerinnen und Schüler eine 
intensive Begleitung in der Entwicklung zur Teilhabe am Berufswahlprozess (Schul- und Berufsausbil-
dung) und somit zur Möglichkeit im 1. oder 2. Arbeitsmarkt bestehen zu können. 

9.1.2 Unterrichtsbereiche 

Unser Fächerangebot richtet sich nach den Vorgaben des Kanton Zürichs unter Berücksichtigung der 
speziellen Lernvoraussetzungen und Beinträchtigungen der Schülerinnen und Schüler sowie der indi-
viduell gesetzten Förderziele.  

Folgende Zusatzangebote unterstützen die Jugendlichen in ihrer fachlichen, wie auch überfachlichen 
Entwicklung: 

• Mathe plus (Förderunterricht Niveau A) 

• Deutsch plus (Förderunterricht Niveau A) 

• Deutsch als Zweitsprache 

• Arbeitsagogik 

• Berufsberatung 

• Schnuppern/arbeiten in der internen Küche und im Haushaltsbereich 

• Vorbereitung auf weiterführende Schulen 

• Atelier 

• Klettern 

• Instrumentalunterricht/ Musizieren in einer Band 

9.1.3 Beurteilung, Notengebung und Berichterstattung 

Im Fokus der Beurteilung stehen die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Die formative, die 
summative und die prognostische Beurteilung bilden die Basis für die Benotung. Zweimal im Jahr 
(Ende Januar/Ende Schuljahr) erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis mit Noten, und das 
Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten wird mithilfe einer vierstufigen Skala dargestellt. Bei angepassten 
Lernzielen wird ein Lernbericht verfasst. Die Grundlage für die Förderplanung bildet das schulische 
Standortgespräch. Die Berichterstattung erfolgt über den Förderplan (Escola, die Eltern bekommen 
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ihn schriftlich), sowie im Rahmen der Gesamteinschätzung der/s Jugendlichen, die in Entwicklungs- 
und Verlaufsberichten der Institution in Zusammenarbeit mit dem Wohnbereich formuliert werden. 

9.1.4 Schulische Übergänge und Anschlusslösungen 

Eine sorgfältige Planung und intensive Unterstützung bilden die Grundlage für eine nahtlose Integra-
tion in weiterführende Bildungseinrichtungen oder das Arbeitsleben. Eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Akteuren ist unerlässlich. Zusammen mit den Eltern, dem/der Jugendlichen und der 
Wohngruppe wird auf Basis der Erkenntnisse aus den verschiedenen Fachbereichen (Schule/Ar-
beitsagogik, Wohngruppe, Berufsberatung, Therapie, Medizin) nach einer optimalen Anschlusslösung 
gesucht. Bestehende Netzwerke werden genutzt. 

9.1.5 Interdisplinäre Förder- und Bildungsplanung  

Die Planung ist ein kooperativer Prozess, der darauf abzielt, gemeinsam mit dem Wohnbereich die 
bestmögliche individuelle Entwicklung und Bildung für unsere Schüler:innen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf sicherzustellen. Die verschiedenen Fachbereiche; Sonderpädagogik, Arbeitsagogik, 
Berufsberatung, Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin, Therapie arbeiten zusammen um die spezifi-
schen Bedürfnisse jedes Schülers und jeder Schülerin zu identifizieren, geeignete Förder, Entwick-
lungs- und Therapieziele zu setzen und entsprechende Massnahmen zu entwickeln. 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche wird nach der Methodik KOSS gestaltet. KOSS 
unterscheidet drei Phasen, die den Aufenthalt im Schulheim steuern.  

9.1.6 Unterrichtsprinzipien, -formen und -methoden 

Unterrichtsprinzipien 

• Aktivierung und Motivation 
Schüler:innen werden aktiv in den Lernprozess einbezogen, um ihre Motivation und Interaktion 
zu fördern. Dies kann durch interessante Einführungen, Anwendungsbeispiele aus der realen 
Welt und durch die Berücksichtigung ihrer Interessen und Erfahrungen geschehen. 

• Anschaulichkeit und Veranschaulichung 
Abstrakte Konzepte werden durch Beispiele, Visualisierungen, Grafiken oder praktische De-
monstrationen veranschaulicht. Dies erleichtert das Verständnis und hilft den Schülerinnen und 
Schülern, sich die Inhalte besser einzuprägen. 

• Differenzierung und Individualisierung 
Berücksichtigung der vielfältigen Lernbedürfnisse und -stile der Schülerinnen und Schüler. Der 
Unterricht wird so gestaltet, dass er auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und -niveaus 
eingeht und die Interessen der Lernenden berücksichtigt. 

• Klarheit und Struktur 
Der Unterricht ist gut strukturiert, mit klaren Lernzielen, Anweisungen und einer geordneten Prä-
sentation der Inhalte. Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, den Unterrichtsverlauf 
besser zu verfolgen und zu verstehen. 

• Interaktives Lernen 
Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, aktiv am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen, sei es 
durch Diskussionen, Gruppenarbeit, praktische Übungen oder Fragerunden. Dies fördert den 
Austausch von Ideen und das kritische Denken. 
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• Praxisbezug  
Der Unterricht wird in einen praktischen Kontext eingebettet, um den Schülerinnen und Schülern 
zu zeigen, wie das Gelernte im Alltag angewendet werden kann. Dies hilft, das Interesse der Ler-
nenden zu steigern und die Relevanz der Inhalte zu verdeutlichen. 

• Reflexion und Feedback 
Die Schülerinnen und Schüler haben Gelegenheit, über das Gelernte nachzudenken und sich 
selbst sowie ihre Fortschritte zu bewerten. Lehrerfeedback und gegenseitiges Peer-Feedback sind 
ebenfalls wichtige Elemente, um das Lernen zu verbessern. 

• Vernetzung von Wissen 
Neue Inhalte werden mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft, um das Verständnis zu vertie-
fen und die Lernenden dazu zu ermutigen, Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten her-
zustellen. 

• Kooperation und Kommunikation 
Gruppenarbeit, Partnerübungen und gemeinsame Diskussionen fördern die soziale Interaktion 
und die Entwicklung von Teamarbeit- und Kommunikationsfähigkeiten. 

 

Unterrichtsformen: 

• Kleingruppenunterricht 

• Einzelunterricht 

• Differenzierter Unterricht 

• Individualisierter Unterricht 

•  Förderunterricht 

•  Handlungsorientierter Unterricht 

 

Unterrichtsmethoden 

• Frontal 

• Gruppe 

• Einzelunterricht 

• Projektbasiertes Lernen 

• Problemorientiertes Lernen 

• Dialogisches Lernen 

• Unterricht mit Technologie 

• Individualisiertes Lernen 

• Scaffolding 

9.1.7 Lehrmittel und Unterrichtshilfen 

Grundlage bilden die vom Kanton Zürich festgelegten obligatorischen Lehrmittel.  
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Hilfsmittel 

• Zusätzliche Lehrmittel und Arbeitshefte 

• Tafelbilder und Flipcharts 

• Diagramme und Infografiken 

• Präsentationen (PowerPoint, etc.) 

• Videos und Animationen 

• Interaktive Simulationen 

• Lernspiele und Rätsel 

• Manipulative Materialien (z.B. Zahlenblöcke) 

• 3D-Modelle und Anschauungsmaterial 

• Computersoftware und Lernplattformen 

• Online-Ressourcen und Websites 

• Ton- und Sprachaufnahmen 

• Bücher, Romane und Gedichte 

• Experimentiermaterial und Labore 

9.2 Organisation 

9.2.1 Unterrichtsteam  

Das Lehrer:innenteam besteht aus sieben qualifizierten Lehrpersonen und drei ausgebildeten Ar-
beitsagogen. Ihnen steht eine Schulleiterin vor, die direkt dem Gesamtleiter unterstellt ist. Das Da-
tenblatt wird vom Volksschulamt verfügt und bildet die Grundlage für den Stellenplan. 

In der internen Sonderschule arbeiten Lehrkräfte, die eine heilpädagogische Zusatzausbildung mit-
bringen oder die Bereitschaft bekunden, diese nachträglich zu erwerben.  

Die Schulleitung führt jährlich mit jeder Lehrperson ein Mitarbeiter:innengespräch mit Zielvereinba-
rungen. 

Die Aufsicht des Volksschulamtes, die Fachstelle für Schulbeurteilung und die Trägerschaft des Schul-
heims Elgg sind für die Aufsicht der internen Sonderschule verantwortlich. 

9.2.2 Klassen-/Unterrichtsorganisation 

Klassenorganisation 

Die Schule ist im Neubau mit 4 Klassenzimmern, 3 Werkstätten, 3 Kleingruppenräumen und einem 
grossen Mehrzwecksaal an der Bahnhofstrasse 28a, 8353 Elgg untergebracht.  

Die Schule bietet Platz für 34 Schüler der Mittel-, Oberstufe und einer Werkklasse.  

– Mittelstufenschüler: 30 Lektionen  

– Oberstufenschüler:  32-34 Lektionen 

– Werkschüler: 34 Lektionen 
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Die Klassenzuteilung macht die Schulleitung in Absprache mit dem Schulteam und dem Gesamtleiter. 

Die Schulleitung arbeitet mit den Schulpflegen Elgg und den Lehrpersonen der öffentlichen Schule 
zusammen. Sie ist für den Austausch und den Informationsfluss zwischen öffentlicher Schule und in-
terner Schule zuständig.  

Unterrichtsorganisation 

Der Stundenplan richtet sich nach der Lektionentafel des Lehrplans 21 desKanton Zürich (siehe An-
hang 7). Jeder Jugendliche bekommt einen eigenen individualisierten Stundenplan. 

Die Lehrpersonen sind verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion ihres Unter-
richts. 

Die Schulleitung ist verantwortlich für die Qualitätssicherung. 

Besondere Anlässe/Aktivtäten der Schule/des Schulheims 

– Präventionsprojekte 

– Skilager (gemeinsam mit den Wohngruppen) 

– Sommersporttag (mit Unterstürtzung von Sozialpädagog:innen 

– Klassenlager 

– Projektwochen 

– Jahresabschlussfest 

– Schulsilvester 

– Sommerfest Schulheim Elgg (öffentlich ) 

– Adventsfenster Schulheim Elgg (öffentlich) 

– Weihnachtsbazar (öffentlich) 

Schulferien 

Die Schulferien orientieren sich am Ferienplan der Gemeinde Elgg.  

9.2.3 Zusammenarbeit 

Vernetzte, zielorientierte Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen des Schulheims ist gewähr-
leistet. Die nachfolgend beschriebene fest installierte Gefässe zum gegenseitigen Austausch ermögli-
chen eine klare, gemeinsame und an den Jugendlichen orientierte Interventionsplanung.  

Durch tägliche Rückmeldungen von der Schule nach Schulschluss an die Wohngruppen erhalten die 
Mitarbeitenden der Wohngruppen, sowie die Therapeutin und der Kinder- und Jugendpsychiater die 
notwendigen Information über die jüngsten Entwicklungen und Fortschritte der Schüler:innen. 
Ebenso bieten tägliche frühmorgendliche Rückmeldungen der Sozialpädagog:innen der Wohngrup-
pen an die Schule einen Einblick in den aktuellen Stand der Schüler:innen. So kann der Schultag, bei 
entsprechender Indikation, kurzfristig angepasst werden. 

Ganzheitliche Planung: Verlaufsgespräche, SSG und bilaterale Gespräch 

Verlaufsgespräche und SSG sind zentrale Gefässe für unsere gemeinsame Vorgehensweise. Vertre-
ter:innen verschiedener Fachbereiche nehmen an den Gesprächen teil. Beim schulischen Standortge-
spräch nehmen die Eltern, die Jugendlichen, die Lehrperson, der Arbeitsagoge sowie der/die FFM 
(Bezugsperson) teil. Zusätzlich zu den geplanten Verlaufsgesprächen gestalten wir bei Bedarf 
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bilaterale Gespräche, um individuelle Anliegen präzise anzugehen. Somit ist ein gelingendes und ge-
meinsames Fallmanagement gewährleistet. 

Interdisziplinärer Austausch: wöchentlicher Fachaustausch 

Einmal pro Woche findet ein Fachaustausch unter der Leitung des Gesamtleiters statt. An dieser Be-
sprechung nehmen Fachkräfte aus den Bereichen Therapie (Psychiatrie, Psychologie), Heilpädagogik 
und Sozialpädagogik teil, um sich über die Fortschritte sowie über die individuellen Bedürfnisse, Res-
sourcen und Beeinträchtigungen der Schüler:innen auszutauschen. Durch diese interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit entwickeln wir umfassende Ansätze und gewährleisten eine optimale Abstimmung 
der Unterstützungsbemühungen. 

Gemeinsame Aktivitäten und individuelle Förderung: 

Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsame Aktivitäten mit anderen Bereichen, wie un-
ser jährlich stattfindendes Skilager. Zudem wird die Schule bei schulischen Projekten durch Sozialpä-
dagog:innen unterstützt, wodurch eine enge Verknüpfung von schulischen und sozialpädagogischen 
Zielen ermöglicht wird. Individuelle Lernerfahrungen werden auch in den Bereichen der Haustechnik 
sowie in der Zentralküche gefördert, indem einzelne Schüler:innen in Bereichen wie der Haustechnik 
oder der Zentralküche schnuppern/arbeiten können. Voraussetzung ist eine Absprache der Beteilig-
ten mit klaren Zielsetzungen.Eine Zusammenarbeit mit den Angeboten des Dorfes, der öffentlichen 
Schule und vor allem dem lokalen Gewerbe unterstützen die soziale und berufliche Integration der 
Kinder und Jugendlichen. 

9.2.4 Partizipation 

Schulteam 

Das Schulteam trifft gemeinsame Entscheide im Konvent. Aktives Einbringen ist von allen Seiten er-
wünscht. 

Schüler:innenrat 
Der SchülerInnenrat ist ein Kommunikationsgefäss für die Jugendlichen des Schulheims Elgg und er-
möglicht die Mitsprache und Mitverantwortung bei Alltagsthemen. Die Klassenlehrperson hilft bei 
der Vorbereitung der Ratssitzungen. Im Schüle:innenrat werden Konflikte, Wünsche, Bedürfnisse, An-
liegen etc. thematisiert und bearbeitet. Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Fair Play werden ge-
übt und eingefordert. Selbstwirksamkeit trägt positiv zur Entwicklung bei. 

Lerninhalte 
Die Jugendlichen haben immer wieder Mitspracherecht bei ihren Lerninhalten. 

Förderziele 
Die Förderziele werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler formuliert. 

Elternarbeit 
Die Eltern sind aktiv über folgende Kontaktmöglichkeiten eingebunden. 

• SSG und VLG 

• Besuchstag/Einzelgespräche 

• Elternabend mit Austausch 

• Diverse Telefonate 
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9.3 Arbeitsagogik 

9.3.1 Grundhaltungen, übergeordnete Ziele 

Ein wichtiger Bestandteil unseres handlungsorientierten Unterrichts ist die Arbeitsagogik. 

Ziel ist es, die schulische Fachkompetenz zu fördern und zu vertiefen. Dazu werden gezielt arbeitsa-
gogische Mittel eingesetzt. Das Förderangebot wird vorab mit der zuständigen Lehrperson abgespro-
chen. Weitere übergeordnete Ziele sind die Stärkung der Selbstwirksamkeit und die Erweiterung be-
rufsspezifischer Fertigkeiten. Die Arbeitsagogik bietet ausserdem Jugendlichen, welche den Unter-
richt im Schulzimmer ablehnen, die Möglichkeit einen handlungsorientierten Einstieg in Schulthemen 
zu finden, um sich dann später wieder im Unterricht im Schulzimmer zu integrieren.  

Der Unterricht in der Arbeitsagogik findet in verschiedenen Räumen auch ausserhalb der Schule 
statt. 

9.3.2 Angebot  

Das Lernangebot der Arbeitsagogik im Überblick: 

• Werkstatt im Schulhaus (Holz- und Metallwerkstatt) 

– Schwerpunktmässig Arbeiten wie Möbel herstellen/restaurieren, Weihnachtsmarkt-Produk-
tion etc. Auch Auftragsarbeiten. 

– Maximale Gruppengrösse: 4 Schüler:innen  

• Aussenwerkstatt (1 km vom Schulhaus in Elgg entfernt) 

– Schwerpunktmässig Arbeiten im Freien, Gartenbau, Malen, Wald etc. 

– Maximale Gruppengrösse: 4 Schüler:innen  

• Betriebsküche 

– Schwerpunktmässig produktorientiertes Arbeiten, Mittagessen für ca. 60 Personen produzie-
ren 

– Maximale Gruppengrösse: 2 Schüler:innen  

9.3.3 Unterrichtsformen und -methoden 

Das Arbeitsagogik-Programm ist tage- und wochenweise strukturiert und wird in monatlicher Abspra-
che mit Lehrpersonen, Sozialpädagog:innen, Schüler:innen und deren Eltern der Entwicklung ent-
sprechend angepasst.  

Je nach Indikation werden Schüler unterschiedlich lange, von wenigen Tagen bis zu mehreren Mona-
ten, in der Arbeitsagogik geschult. Die Schüler:innen, bei denen das Lernprogramm Arbeitsagogik in-
diziert ist, verbringen zwischen 25 und 50% der Schullektionen in der Arbeitsagogik. 

Das Arbeitsagogik-Angebot findet in verschiedenen Bereichen statt: 

• Bereich: Alltag in der Werkstatt 

– Training des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens 

– Training der Fein- und Grobmotorik 

– Unterstützung in der Berufsfindung 

– Arbeitstraining / Rhythmusfindung  
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• Bereich: Schulprojekte 

– 1 Nachmittag pro Woche spezielle Sportangebote 

– 1 Nachmittag pro Woche kulturelle Angebote  

– 1 Nachmittag pro Woche handwerkliche Angebote 

• Bereich: Freizeit während der Schulwochen 

– Arbeitsangebote an Mittwochnachmittagen (bei Freiwilligkeit mit Lohn für Schüler:innen) 

– 14-tägliche Arbeitsangebote an Samstagen (bei Freiwilligkeit mit Lohn für Schüler:innen) 

• Bereich: Freizeit während den Schulferien 

– Während 5 Ferienwochen Projektangebote (Heu-, Sommer,- und Herbstferien) 

9.3.4 Organisation 

Das Lernprogramm Arbeitsagogik ist fester Bestandteil der internen Sonderschule und richtet sich 
nach der Ferienregelung der Gemeinde Elgg. Die qualifizierten Arbeitsagogen verfügen über eine 
handwerkliche Grundausbildung sowie eine arbeitsagogische Ausbildung und sind dem Schulteam 
zugehörig. Die Schulleitung ist direkte Vorgesetzte.  

Der Prozess in der Arbeitsagogik wird mindestens alle 3 Monate schriftlich dokumentiert. Die Be-
richte werden mit allen involvierten Personen besprochen. 

Die Arbeitsagogik orientiert sich für die Bedienung des Maschinenparks und anderer Gerätschaften 
an den Sicherheitsvorschriften der BFU, SUVA und heiminternen Richtlinien. 

9.4 Therapie 

9.4.1 Grundhaltung, übergeordente Ziele 

Tiefliegende schmerzhafte Erfahrungen, persönliche Krisen, schulische oder familiäre Probleme kön-
nen die emotionale und kognitive Entwicklung eines Jugendlichen hemmen oder blockieren. Gemein-
sam mit dem Jugendlichen und unter Einbezug seines Umfeldes arbeiten wir an den zentralen The-
men. Die Therapie ergänzt die sozialpädagogische und sonderschulische Arbeit in einem geschützten 
Rahmen, um das Kind in seiner Entwicklung zu fördern.  

Übergeordnetes Ziel der Therapie ist es, negative Erfahrungen zu verarbeiten und eine positive Ver-
änderung zu bewirken, so dass das Kind die Lernangebote in Schule und Wohngruppe optimal nutzen 
kann. 

Beobachtung, Abklärung und Diagnostik 

Die Psychologin ist aktiv in der Förder- und Erziehungsplanung einbezogen. Sie übernimmt psycholo-
gische Abklärungen (Beobachtungen, Gespräche. Tests) und beteiligt sich am integrativen Diagnostik-
prozess im Schulhiem. Die Zusammenarbeit zwischen allen Fachpersonen ist in allen Phasen des Auf-
enthalts punkto therapeutischer Arbeit gewährleistet. 

Therapieformen 

Das Therapieangebot umfasst Einzel- und Spieltherapie mit einem verhaltensorientierten Ansatz. 
Wenn indziert, wird mit dem Familiensystem gearbeitet. Die Therapeutin ist für die Therapieplanung 
verantwortlich.  
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Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik und Beratung 

Den Verhaltens- und Schulschwierigkeiten, die zum Eintritt ins Schulheim führen, kann eine psychi-
sche Störung zugrunde liegen. Kinder- und Jugendpsychiatrische Leistungen können konsiliarisch auf 
Mandatsbasis genutzt werden. Die jugendpsychiatrische Fachperson ist einen Tag/Woche im Schul-
heim anwesend. Die Aufgabe dieser Fachperson ist es, den Jugendlichen sorgfältig abzuklären, eine 
Diagnose zu stellen sowie bei Bedarf eine medikamentöse Behandlung einzuleiten und zu begleiten.  

Logopädie 

Bei Bedarf erfolgen logopädische Abklärungen durch die logopädische Praxis „Le Parole“ in Win-
terthur. Die Therapie übernimmt - wenn immer möglich - die Logopädin der Schulgemeinde Elgg.  

9.4.2 Organisation 

Das Schulheim Elgg beschäftigt eine Psychologin/einen Psychologen zu 80%.  

In der Therapeutensitzung (Gesamtleiter, Psycholog:in, Kinder- und Jugendpsychiater:in) wird, ge-
stützt auf die bestehenden Unterlagen entschieden, ob eine Therapie indiziert ist. Das Einverständnis 
der Eltern/Erziehungsberechtigten und des Jugendlichen ist Voraussetzung. Die Therapiedauer wird 
halbjährlich neu festgelegt.  

Die Therapien finden heimintern in einem speziell dafür ausgestatteten Therapieraum statt. Die The-
rapiestunden finden in der Regel während des Schulunterrichtes statt 

9.5 Berufsberatung 

9.5.1 Fachliche Grundsätze 

Die interne diplomierte Berufsberaterin steht allen Schüler:innen, welche im Berufsfindungsprozess 
stehen, jeweils für 4 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Beratung findet in enger Zusammenar-
beit mit den Klassenlehrpersonen, den Fallführenden der Wohngruppen und den Eltern statt. Ange-
strebt wird eine berufliche Anschlusslösung, die den Wünschen und Kompetenzen der Schüler:innen 
entspricht. 

Arbeitsweisen/Methoden 

• Einsatz div. gängiger Tests und Arbeitsmittel der Berufs- und Laufbahnberatung (abgestimmt auf 
die individuelle Situation und Fragestellung) 

• Gespräche: mit den Schülerinnen und Schülern allein oder unter Einbezug der Klassenlehrperson 
und der federführenden Mitarbeitenden im Schulheim Elgg. Bei Bedarf können auch Mitarbei-
tende der Arbeitsagogik oder Therapie einbezogen werden. 

• Bei Bedarf Gespräche mit den Eltern/einem Elternteil der Jugendlichen. 

• Durchführung individueller "Trainings": z.B. Vorbereitung auf externe Eignungstests, Vorstel-
lungsgespräch etc. 

Leistungen 

Bezogen auf die Schüler 

• Erfassen von Leistungspotenzial und Neigungen durch Tests und Gespräche. Einbezug der Erfah-
rungen von Schule, Arbeitsagogik und der Wohngruppen. 
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• Entwicklung des persönlichen "Berufswahlfahrplanes", um den Jugendlichen an die Berufs- und 
Ausbildungswelt heranzuführen (Information, Berufsbesichtigungen, Schnuppertage, Bewerbung, 
Eignungstests in der Wirtschaft, Vorstellungsgespräch). 

• Begleitung dieses Prozesses in Zusammenarbeit / Absprache mit den FFM, Klassenlehrpersonen 
und Arbeitsagogen.  

Bezogen auf Mitarbeiter:innen 

• Alle neu eintretenden sozialpädagogischen bzw. pädagogischen oder arbeitsagogischen Mitarbei-
ter des Schulheims werden über die interne Berufsberatung und bei Bedarf über das Schweizer 
Schul- und Berufsbildungssystem orientiert. Die Berufsberatung steht allen Mitarbeitern für be-
rufs- und schulkundliche Fragen zur Verfügung. 

• Die Berufsberatung stellt sicher, dass im Schulheim die Informations- und Arbeitsmittel, welche 
im Zusammenhang mit der Berufswahl stehen, aktuell sind. Dies betrifft insbesondere auch Infor-
mationen über Neuerungen in der Berufs- und Schullandschaft. 

Beabsichtigte Wirkungen / Ziele 

• Die Jugendlichen haben nach Abschluss der Oberstufe aus dem Schulheim Elgg eine berufliche 
Anschlusslösung, die ihren Eignungen, Neigungen und ihrem Entwicklungsstand entspricht (be-
rufliche Grundbildung EBA oder EFZ, IV-Massnahmen, erstmalige berufliche Ausbildung oder Lö-
sungen aus der breiten Palette der berufsvorbereitenden Massnahmen).  

• Durch die Aktivitäten in ihrem Berufswahlprozess haben die Jugendlichen Fortschritte in ihrer 
persönlichen Entwicklung erzielt und Selbstvertrauen gewonnen. 

9.5.2 Organisation 

Die Berufsberatung orientiert sich in der Regel an der Stundentafel der internen Sonderschule und ist 
in den sozialpädagogischen und den schulischen Alltag integriert. Der Gesamtleiter ist direkter Vorge-
setzter. Die Berufsberatung arbeitet eng mit den Lehrpersonen und den Fachpersonen der Wohn-
gruppen zusammen. 

Dauer und Intensität definieren sich nach dem Bedarf der einzelnen Jugendlichen und kann von zwei 
bis drei Kontakten (z.B. wenn danach eine Triage an die IV-Berufsberatung erfolgt) bis zu einem län-
geren, regelmässigen Begleiten des Berufswahlprozesses dauern. 

10 Organisation (AJB/VSA) 

10.1 Standort und Geschichte 

Das Schulheim Elgg wurde 1863, d.h. vor 160 Jahren, gegründet. Es ist ein Sonderschulheim für nor-
malbegabte Kinder- und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, die sich in der Schule, in der Fami-
lie sowie in Form psychischer Störungsbilder manifestieren.  

Das Schulheim ist 1979 nach dem Umzug vom Sonnenbühl Brütten nach Elgg bewusst so konzipiert 
worden, das die Klient:innen sich in möglichst kleinen und autonomen Liegenschaften aufhalten kön-
nen. Die einzelnen Gruppenhäuser sollen sich in ihrer Umgebung nicht als «Heim» definieren, son-
dern sich in Grösse und Ausgestaltung der Umgebung anpassen.  
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Unsere Jugendlichen sollen ihre Aktivitäten, z.B. Sport, Schwimmen im Dorf integriert ausüben. So 
verzichteten wir auf eigene Sportplätze oder ein Schwimmbad und benützen die vorhandenen Ange-
bote der Gemeinden.  

Die Liegenschaften sollen ästhetisch ansprechend und funktional der höheren Beanspruchung genü-
gend eingerichtet sein. Beschädigungen werden umgehend repariert, zum Teil unter Mithilfe der Ju-
gendlichen.  

Der Wechsel in der Gesamtleitung 2008 wurde genutzt, um die Methodik der Kompetenzorientie-
rung (KOSS, -kompetenzorientierte Arbeit in stationären Settings) (vgl. Cassée 2020) zu implementie-
ren. Es ist ein in der Praxis erprobtes Modell aus Holland mit einer breiten theoretischen Fundierung 
in der entwicklungspsychologischen und lerntheoretischen Tradition, welches das im Schulheim Elgg 
bislang praktizierte lösungsorientierte Handlungsmodell einschliesst. Das Modell stellt für den ganzen 
Hilfeprozess, von der Aufnahme bis zur Evaluation, fachliche Grundlagen bereit. In enger Begleitung 
von Frau Prof. Dr. Kitty Cassée wurde das Modell stufenweise eingeführt. Die Erstimplementierung 
wurde 2013 abgeschlossen.  

In den Folgejahren wurde die Methodik in Zusammenarbeit mit dem Institut kompetenzhoch3 konti-
nuierlich weiterentwickelt und aktuellen Erkenntnissen angepasst. Neue Mitarbeiter:innen absolvie-
ren jeweils das 7-tägige KOSS-Training.  

Seit 2022 besteht zwischen dem Schulheim und dem Institut kompetenzhoch3 eine Qualitätsverein-
barung, in der Standards für die Nutzung und Weiterentwicklung von KOSS geregelt sind.  

10.1.1 Regionale und Örtliche Lage 

Das Schulheim Elgg ist dezentral organisiert. Die Angebote befinden sich an den nachfolgenden 
Standorten:  

8353 Elgg 
Bahnhofstrasse 35/37 

Wohngruppe 1 mit Hauswirtschaft, Verwaltung und 4-Zimmer-
wohnung, Zentralküche, Speisesaal, Sitzungszimmern, erstellt 
1981.  
Wohngruppe 2, ehemaliges  
Ärztehaus, erworben 1979. 

8353 Elgg 
Bahnhofstrasse 28a 

Schulhaus, erstellt 2004 

8523 Hagenbuch 
Oberschneit 35 

Werkhaus, erworben 2020 

8523 Hagenbuch 
Gassackerstrasse 40 

Wohngruppe Hagenbuch, Neubau 2017 

8542 Wiesendangen 
Hegistrasse 4 

Wohngruppe Wiesendangen, Neubau 2013 

8409 Winterthur- Hegi 
Gernstrasse 59 

Wohngruppe Hegi, erworben 1995 

8311 Brütten Blockhütte 

8360 Eschlikon Liegenschaft vermietet 
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Bahnhofstrasse 15 

Begleitetes Wohnen 
Eichgutstr. 7 

8400 Winterthur 

Zwei 4 – Zimmer-Wohnungen (zur Miete) 
 

Wir nehmen Sicherheitsauflagen ernst. Haustechniker und Liegenschaftenkommission übernehmen 
die Verantwortung für Pflege, Instandhaltung und Kontrolle der Gebäude und Umgebungsflächen.  

10.2 Führungs- und Organisationsstrukturen 

10.2.1 Trägerschaft: Form und Zweck/Zusammensetzung 

Das Schulheim Elgg ist ein eingetragener Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Elgg: 

Die Organe des Vereins sind: 

– Die Vereinsversammlung 

– Der Vorstand 

– Die Kommission 

– Die Kontrollstelle 

Die Statuten des Vereins (Anhang 8) geben Auskunft über Aufgaben und Kompetenzen des Vereins. 

10.2.2 Aufgabenteilung 

Das Organigramm 2023 des Schulheims Elgg (Anhang 2) zeigt die strategische und operative Aufga-
benteilung. 

Kompetenzregelungen und Kommunikationswege 

Der Vorstand ist das zentrale Entscheidungsgremium des Vereins. Den einzelnen Leistungsbereichen 
sind Kompetenzen für die Erfüllung ihres Auftrags delegiert: fachliche, finanzielle und personelle Ent-
scheidungen liegen im Rahmen der strategischen Vorgaben in der Kompetenz der zuständigen Lei-
tungsperson. Für besondere Aufgaben werden Arbeits- und Projektgruppen gebildet, denen für ihren 
Auftrag Kompetenzen delegiert werden. 

Der Vorstand steht in enger Verbindung zur Gesamtleitung und trifft sich mit ihr vierteljährlich (An-
träge, Reporting) zu den ordentlichen Vorstandssitzungen. 

Form und Wirksamkeit der Aufsicht durch die Trägerschaft 

Quartalsweise erfolgt das Reporting aus den einzelnen Bereichen. Für das Finanzreporting werden 
quartalsweise Hochrechnungen bezogen auf das Jahresbudget erstellt.  

10.2.3 Vorstand 

Der Vorstand ist das strategische Führungsorgan des Vereins und besteht aus 5 Personen. Für ver-
schiedene Projekte werden jeweils Projektgruppen/Kommissionen eingesetzt. Zurzeit sind dies:  

• Finanzkommission 
• Liegenschaften-Kommission 
• Fachkommission 
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10.2.4 Mitglieder 

Der Verein hat 18 Mitglieder aus Wirtschaft, Gewerbe, Rechtsprechung, Kunst und Kultur, Pädagogik 
und Sozialarbeit. Die Statuten (Anhang 8) geben Auskunft über die Organe, die Rechte und Pflichten 
im Verein. Es finden zwei Mal jährlich Vereinsversammlungen statt, an denen der Jahresbericht, die 
Jahresrechnung und der Voranschlag abgenommen sowie Wahlen vorgenommen werden. 

10.2.5 Revisionsstelle 

Die REDI AG, Treuhandbüro für Heime, Kliniken und Kurhäuser mit Sitz in Frauenfeld, ist verantwort-
lich für die Revision. 

10.3 Operative Führung 

10.3.1 Organisationsbereiche 

Das Schulheim Elgg kennt zurzeit zehn Organisationsbereiche: 

– Sonderschule für 34 SchülerInnen 

– Arbeitsagogik für SchülerInnen 

– Berufsberatung 

– Wohnen in 5 Wohngruppen für je 8 Kinder und Jugendliche  

– Begleitetes Wohnen für 6 Lehrlinge in Winterthur 

– DAF Angebot: 5 Fach-Pflegefamilien (ab 2024) 

– SPF Angebot: KOFA, Kompetenzorientierte Familienarbeit 

– Diagnostik 

– Therapie 

– Nachbetreuung 

Das aktuelle Organigramm konkretisiert die operative Ebene (Anhang 2). 

10.3.2 Leitungsgremium 

Aktuell bilden der Gesamtleiter, die Schulleiterin, der pädagogische Leiter und die Leitenden der fünf 
Wohngruppen das Kader, welches sich wöchentlich zur Kaderbesprechung trifft.  

14-täglich findet eine 15-minütige Koordinationsbesprechung des Kaders mit allen Bereichsleitenden 
(Hauswirtschaft, Haustechnik etc.) statt. 

10.3.3 Organisation der Küche, des hauswirtschaftlichen und des administrativen Bereichs 

Die Mittagsmahlzeiten beziehen die Wohngruppen und die Mitarbeitenden aus der internen Küche 
und in den einzelnen Wohngruppen eingenommen. Die Morgen- und Nachtessen werden in den 
Wohngruppen mit den Jugendlichen zusammen zubereitet.  

Die Organisationseinheit „Zentrale Dienste“ ist verantwortlich für den hauswirtschaftlichen und ad-
ministrativen Bereich (Buchhaltung, Personalwesen, Lingerie und Raumpflege). 

Die Haustechnik ist für die Pflege, Reparatur und den Unterhalt aller Liegenschaften und die Wartung 
der EDV zuständig. 



58 

 

Im betreuten Wohnen werden die Aufgaben des Alltags (Einkauf, Waschen, Kochen, Putzen etc.) wei-
testgehend durch die Lehrlinge selber zusammen mit der Fachperson übernommen. In den Wohn-
gruppen werden diese Aufgaben teilweise durch hauswirtschaftliche Fachkräfte abgedeckt. 

10.4 Personalmanagement 

10.4.1 Grundsätze  

Der Stellenplan stellt sicher, dass 

– das Kindswohl der Jugendlichen gewährleistet ist 

– die Jugendlichen angemessen betreut und Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten gesichert 
sind 

– die interne Sonderschule ihren Lehrauftrag erfüllen kann 

– die Abläufe in der Institution jederzeit und genügend sichergestellt sind 

– Forderungen und Begehren von aussen und innen aufgenommen werden können 

– Eventualitäten und Zusatzbelastungen abgefedert werden können 

– die Weiterentwicklung der Institution gewährleistet ist 

10.4.2 Qualitative Ausstattung 

Die fachlichen Anforderungen an unser Personal richten sich nach den Bestimmungen der Bundes-
ämter für Justiz und Sozialversicherung, der Bildungsdirektion des Kantons Zürich sowie der Schulge-
setze im Kanton Zürich. 

– Die Leitung des Schulheims Elgg verfügt über eine anerkannte Ausbildung als Sozialpädagoge, 
ein Nachdiplomstudium im Managementbereich sowie langjährige Erfahrung. 

– Die Schulleitung verfügt über ein Lehrerpatent, eine Ausbildung als Heilpädagogin, langjäh-
rige Erfahrung und hat eine Ausbildung als SchulleiterIn absolviert. 

– Die Teamleitungen verfügen über ein Diplom in Sozialpädagogik, Erfahrung im stationären 
Bereich und eine ihren Aufgaben entsprechende Führungsausbildung. 

– Die Lehrkräfte, bzw. schulischen Heilpädagog:innen der internen Primar- und Oberstufen-
schule verfügen über ein Lehrerpatent, mehrjährige Unterrichtserfahrung auf ihrer Stufe so-
wie über eine heilpädagogische Zusatzausbildung. Fachlehrkräfte verfügen über ein entspre-
chendes kantonal anerkanntes Diplom, ebenso die Arbeitsagogen. 

– Die Sozialpädagog:innen, welche in den Wohngruppen für die Erziehung und Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen direkt zuständig sind, haben eine qualifizierte Ausbildung und brin-
gen in der Regel Erfahrungen aus anderen stationären oder ambulanten Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe mit. Sie arbeiten in Vollzeit- oder Teilzeitanstellungen in der Institu-
tion. In der Regel sind 3 Praktikanten angestellt. Angestrebt wird nach Ablauf des Praktikums 
eine Anstellung als Sozialpädagoge in Ausbildung.  

– Die Therapeut:in verfügt über eine psychologische Grundausbildung und eine Zusatzausbil-
dung in Kinderpsychotherapie. Er/sie erfüllt die Bestimmungen des Kantons und der IV für 
die Ausübung einer psychotherapeutischen Tätigkeit. 

– Der/die Kinder- und Jugendpsychiater:in verfügt über ein abgeschlossenes Medizinstudium 
und Zusatzausbildungen in Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

– Der/die Berufsberater:in hat ein eidgenössisch anerkanntes Diplom. 
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– Die Mitarbeitenden in Sekretariat, Buchhaltung, Haustechnik, Hauswirtschaft und Küche ver-
fügen über die entsprechenden Berufsabschlüsse. 

– Der Lehrling in der Haustechnik erfüllt die Voraussetzungen für einen ordentlichen Lehrab-
schluss nach kantonalen, bzw. eidgenössischen Bestimmungen. 

10.4.3 Personalreglement/Versicherungsschutz 

Für unsere Mitarbeiterinnen gelten alle Gesetze und Verordnungen des Personalwesens des Kantons 
Zürich. Mit dem Anstellungsvertrag erhält jeder/jede MitarbeiterIn einen Auszug in Form des Merk-
blatts „Anstellungen für das Staatspersonal“. 

10.4.4 Aus- und Weiterbildung 

Fachliche Voraussetzungen/Ausbildungsanforderungen 

Die Mitarbeitenden in allen Bereichen des Schulheims verfügen über die für ihre Funktion erforderli-
che Ausbildung gem. gesetzlichen Vorgaben.  

Weiterbildung 

Das Schulheim Elgg legt grossen Wert auf die Weiterbildung seiner Mitarbeitenden.  

Der Verein Schulheim Elgg hat entschieden, dass die kompetenzorientierte Methodik KOSS imple-
mentiert wird. Dazu besuchen alle Mitarbeitenden das siebentägige KOSS-Training. Ziel der KOSS-
Trainings ist, dass alle pädagogisch tätigen Mitarbeitenden die KOSS-Methodik im Alltag konkret um-
setzen können.  

Auch die Lehrpersonen lernen in einem viertägigen Training die KOSS-Methodik und die Schnittstel-
len zum Schulbereich kennen.  

Regelmässig (quartalsweise 1 Tag sowie 2 Tage in den Schulferien) finden interne Weiterbildungsver-
anstaltungen statt, die für alle pädagogisch tätigen Mitarbeitenden obligatorisch sind. 

10.4.5 Personalentwicklung, Mitarbeitendenbeurteilung 

Externe Weiterbildungen zur Erarbeitung neuer individueller Qualifikationen werden zeitlich und fi-
nanziell grosszügig unterstützt. Ziel der externen Weiterbildung ist, dass sich die Mitarbeitenden indi-
viduell zusätzliche Qualifikationen zur Verbesserung des Wissens und Könnens im bisherigen Arbeits-
umfeld oder zur Weiterentwicklung in anderen Funktionen aneignen können. Individuelle externe 
Weiterbildungen werden in Absprache mit dem Gesamtleiter, vereinbart. 

Jährlich finden die Mitarbeiterqualifikationen anhand eines Beurteilungsrasters statt.  

Durch die Mitarbeiter:innen-Qualifikation erhalten die Mitarbeitenden der Wohngruppen, der Ver-
waltung, der Hauswirtschaft sowie der Haustechnik eine Rückmeldung aus der Sicht der/des direkten 
Vorgesetzten resp. der Arbeitgeberin in Bezug auf ihr fachliches Auftreten und das geleistete Engage-
ment in der Organisation. Gleichzeitig geben die Mitarbeitenden eine Rückmeldung an ihre/n direk-
ten Vorgesetzen und an die Organisation. Damit wird eine Grundlage geschaffen, auf welcher die 
Entwicklungsperspektiven des Mitarbeitenden, Zielvereinbarungen und Instrumente ersichtlich wer-
den. 

Die Qualifikationen werden mittels Mitarbeiter:innen-Beurteilungsbogen einmal jährlich von 
dem/der direkten Vorgesetzten durchgeführt. Allfällige Diskrepanzen werden mit dem Gesamtleiter 
besprochen. Die Qualifikation ist nicht lohnwirksam. 
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Der Qualifikationsbogen ist dem/der zu Beurteilenden mindestens 14 Tage vor Gesprächsdatum aus-
zuhändigen und von ihm/ihr vor dem Gespräch, wo vorgesehen, auszufüllen. Die Stichworte zu den 
einzelnen Qualifikationspunkten dienen der Orientierung und können im Gespräch ergänzt werden. 

10.5 Zusammenarbeit (interdisziplinär) 

10.5.1 Interne Zusammenarbeit/Entscheidungsbefugnisse 

Ebene Trägerschaft 

Der Verein Schulheim Elgg ist für sämtliche strategischen Entscheide zuständig, insbesondere für 
Konzeptentwicklungen, welche zu grundsätzlichen Veränderungen im Angebot, in der Struktur, der 
Finanzierung oder im Personalwesen führen. Der Verein entscheidet mit einfacher Mehrheit. Die Ge-
samtleitung des Schulheims Elgg ist ohne Stimmrecht. 

Gesamtleitung Schulheim Elgg 

Die Leitung ist für sämtliche dispositiven und operativen Entscheide sowohl im administrativen-, als 
auch im pädagogischen Bereich verantwortlich. Insbesondere steuert sie das Personal- und Finanz-
wesen, die Institutionsentwicklung, die Qualitätssicherung und die pädagogischen Schnittstellen nach 
aussen (Aufnahmen, Austritte, Vereinbarungen mit den Zuweisenden und Eltern). 

Die Gesamtleitung steht allen Mitarbeitenden für persönliche und berufliche Anliegen oder Fragen 
zur Verfügung. 

Kader 

Die Gesamtleitung trifft ihre Entscheidungen in enger Zusammenarbeit mit dem Kader. Dem Kader 
gehören der Schulleiter, der pädagogische Leiter und die Teamleiter des Bereiches Sozialpädagogik 
an. Auf dieser Ebene werden operative und administrative Fragen die Gesamtinstitution betreffend 
diskutiert. Die Gesamtleitung entscheidet in eigener Kompetenz. Die Schulleitung, die pädagogische 
Leitung und die Teamleitenden haben ein Mitspracherecht. Die Sitzungen werden protokolliert. Die 
Kadermitarbeiter:innen sind für die Weitergabe der Informationen an ihre Mitarbeiter:innen verant-
wortlich. 

Gesamtleitungsstellvertretung 

Bei längerer Abwesenheit der Gesamtleitung (Krankheit und/oder Unfall) übernimmt der Schullei-
tung sämtliche Funktionen für den Bereich Schule, die pädagogische Leitung sämtliche Funktionen 
für den Bereich Sozialpädagogik.  

10.5.2 Externe Zusammenarbeit 

Im Aufnahmeverfahren, für die Aufenthaltsplanung sowie bei Aus- resp. Übertritten wird mit den So-
zialzentren, JFB-Stellen, SPD-Stellen, Sozialdiensten der Kliniken und Gemeinden, der KESB sowie Ju-
gendanwälten und den Sozialarbeitenden der Jugendanwaltschaft eng zusammengearbeitet.  

Mit verschiedenen medizinischen (z.B. Allgemeinmedizin, Kinderpsychiatrie, Zahnmedizin) und thera-
peutischen Diensten (z.B. Logopädie) besteht eine fallgebundene, aber regelmässige Zusammenar-
beit. 

Öffentlichkeitsarbeit ist uns sehr wichtig. Wir organisieren verschiedene Aktivitäten wie das Sommer-
fest, das Adventsfenster und weitere festliche Anlässe. Weiter treten wir mit der Präsentation von 
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Projektergebnissen, Medienberichten, Internetauftritt etc. an die Öffentlichkeit. Mit den Schulleitun-
gen der öffentlichen Schule stehen wir in regelmässigem Kontakt. 

Das Schulheim Elgg ist Mitglied der VLZS (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter der Zürcher Sonder-
schulheime), vom DASSOZ (Dachverband sozial- und sonderpädagogischer Institutionen Kanton Zü-
rich) und Integras (Fachverband für Sozial- und Heilpädagogik) und wahrt damit seine Interessen auf 
dem Gebiet der Entwicklung der Heimszene.  

11 Finanzmanagement 

11.1 Grundsatz/Ziele 

Unser Grundsatz ist eine differenzierte Planung und ein sorgsamer Umgang mit den finanziellen Mit-
teln. Ein zielgerichteter Einsatz der finanziellen Ressourcen gewährleistet die Umsetzung professio-
neller Arbeit. 

Unser Ziel ist, die vorhandenen finanziellen Mittel in jedem Bereich wie geplant einzusetzen. Im Mit-
telpunkt steht dabei das Wohl der Kinder und Jugendlichen.  

11.2 Kostenkontrolle, Transparenz 

Das Schulheim Elgg regelt seinen finanziellen Bedarf im Personal- und Sachaufwand durch die Versor-
gertaxen (entsprechend den kantonalen Vorgaben und den IVSE Richtlinien), die Betriebsbeiträge des 
Kantons Zürich und diejenigen des Bundesamts für Justiz.  

Eltern- und Verpflegungsbeiträge werden durch die einweisenden Behörden verrechnet. Das Schul-
heim Elgg stellt daher den Eltern keine Taxrechnung zu. Über Nebenkosten oder andere individuelle 
Verrechnungen wird nach Absprache abgerechnet. 

Spenden und Legate helfen mit, Aufwendungen und Leistungen für die Kinder und Jugendlichen zu 
realisieren, die durch staatliche Beiträge nicht gedeckt werden können. Die Verwendung dieser Mit-
tel liegt in der Entscheidungskompetenz des Vereins. 

11.3 Finanzierung nicht beitragsberechtigter Angebote 

Das Schulheim Elgg ist aktiv im Sammeln von Drittmitteln (Stifungen, Legaten etc.), die für nicht bei-
tragsberechtigte Angebote, innovative Projekte und für die Infrastruktur genutzt werden können.  

11.4 Immobilienmanagement 

Die Liegenschaften sind im Kap. 10.1.1. beschrieben. Alle Liegenschaften sind im Eigentum des Schul-
heims Elgg. Ausgenommen sind die zwei 4 – Zimmerwohnungen in Winterrhur für das begleitete 
Wohnen für Lehrlinge, welche angemietet sind. Die Liegenschaften weisen einen hohen Ausbaustan-
dard auf und werden regelmässig renoviert.  

Es besteht eine Liegenschaften-Kommision. Den Vorsitz hat ein Bauingenieur welcher gleichzeitig 
auch Einsitz im Vorstand hat. Zur Kommission gehören ebenso ein Architekt, die Haustechnikerin, ein 
weiteres Vorstandsmitglied, ein Vereinsmitglied sowie die Gesamtleitung. 

Bauliche (Sicherheits-)Massnahmen werden jährlich von der Liegenschaften-Kommission überprüft. 
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Die Haustechnikerin ist unsere Sicherheitsbeauftragte und speziell geschult für spezifische Sicher-
heitsvorkehrungen. Sie führt neue Mitarbeiterinnen in unser Sicherheitskonzept ein, macht sie mit 
den Vorschriften vertraut und kontrolliert deren Einhaltung. 

12 Entwicklungsabsichten 

12.1 Angebot Werkschulklasse 

Wir starten ab Schuljahr 2023/24 eine Sonderschulung zur Berufswahl- und Lebensvorbereitung. 

Die Werkschulklasse bietet eine Sonderschulung mit vertieften Möglichkeiten der Berufswahl- und 
Lebensvorbereitung an und richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren.  

Die zentrale Aufgabe besteht darin, gemeinsam mit jeder Schülerin und jedem Schüler eine individu-
alisierte Berufswahl- und Lebensvorbereitung zu verwirklichen. Dabei geht es darum, ein individuell 
passendes Lern- und Förderangebot zu definieren, umzusetzen, zu überprüfen und nach Bedarf zu 
optimieren.  

• Im Angebot der Werkschulklasse werden zwei Unterstützungsakzente unterschieden:  

– Akzent 1 richtet sich an Jugendliche, welche eine Ausbildung im ersten oder im geschützten 
Arbeitsmarkt absolvieren können. 

– Akzent 2 richtet sich an Jugendliche, welche in eine Beschäftigung im geschützten Rahmen 
wechseln werden.  

• Die Anschlusslösungen können unterschiedlich sein: 

– Praktische Ausbildungen nach INSOS (PrA) oder IV-Anlehren im ersten oder im geschützten 
Arbeitsmarkt 

– Eidgenössisches Berufsattest (EBA oder EBAplus) im ersten oder im geschützten Arbeitsmarkt 

– Aktivierung und Beschäftigung in einer Tagesstätte 

– Öffentliche oder private Brückenangebote 

Auf vielfältige Weise wird der Umgang mit Anforderungen im täglichen Berufsleben und die Über-
nahme von Verantwortung für das eigene Leben und Handeln trainiert. Dabei werden den Jugendli-
chen verschiedenste Lernerfahrungen ermöglicht, wie beispielsweise:  

– Informationsbesuche in der Arbeitswelt 

– Praxistage 

– Regelmässige Arbeitseinsätze, Berufspraktika 

– Schnupperlehre 

Solche Lernerfahrungen erfolgen in Zusammenarbeit von Schule und nachschulischem Angebot. 

12.2 Intensivierung der Zusammenarbeit mit Eltern 

Die systematische Zusammenarbeit mit den Eltern der bei uns untergebrachten Kindern ist aus fachli-
cher Sicht geboten.  
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12.2.1 Elternarbeit in Gruppen 

In Vorbereitung ist ein Angebot, Eltern in Gruppen zu unterstützen, die Verhaltensthemen ihrer Kin-
der besser zu verstehen und neue Strategien für den Umgang mit ihren Kindern zu erlernen.  

12.2.2 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern 

Wir planen einen Wohnungsneubau in einer bestehenden Liegenschaft mit dem Zweck, Eltern bei 
uns partiell wohnen zu lassen. Sie sollen den sozialpädagogischen Alltag vor Ort kennen lernen, sich 
in die Erziehung einbeziehen lassen und Erziehungsberatung annehmen. Die SozialpädagogInnen ste-
hen ihnen Modell, ein Familiencoach steuert die Prozesse vor Ort.  

Der Aufenthalt der Eltern kann tageweise oder auch wochenweise geplant werden. 

12.2.3 Multifamilienarbeit im Unterricht (Familienklasse) 

Die Methode stützt sich auf das Bündnis zwischen Eltern und Lehrer und die Arbeit in einer Gruppe 
mit mehreren Familien. Eltern wird aufgezeigt, dass sie in der Schule mitverantwortlich sind für ihre 
Kinder. Sie sind dafür ein bis mehrere Male pro Woche für einige Stunden zusammen mit anderen 
Familien in der Familienklasse präsent.  

Ziel ist, dass Familien und unsere internen Klassenlehrpersonen gemeinsam an positiven Lernerfah-
rungen und schulbezogenen Lösungen arbeiten. Der Ablauf kann eher unterrichtsbezogen oder auch 
die Familienaktionen in den Vordergrund stellen. Die Haltung ist ressourcenorientiert, die den Blick 
auf die Stärken lenkt.  

12.3 TWSG, Therapeutische Wohnschulgruppe Typus A  

 Das Schulheim Elgg ist interessiert, eine Therapeutische Wohnschulgruppe (TWSG) anbieten zu kön-
nen. Die TWSG ist ein spezialisiertes Angebot eines Sonderschulheimes Typus A für Sonderschüler:in-
nen mit einer Lern-/Verhaltensbehinderung und einer psychischen Behinderung/Erkrankung (ASS, 
ADHS, Entwicklungstraumata). Sie bietet den Kindern /Jugendlichen in gemeinsamen Räumlichkeiten 
eine intensive Betreuung, Erziehung, Unterricht und Therapie durch ein interdisziplinäres Team an. 
Die TWSG ist an 365 Tagen geöffnet und gewährleistet eine konstante Tagesstruktur. Sie kann keine 
nach aussen geschlossene Institution ersetzen. 

• Angebot 

Die Therapeutische Wohnschulgruppe mit 6 Plätzen ist mit möglichst allen Schulstufen, mindestens 
einer Mittel- und Sekundarstufe, angeschlossen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 12 
bis 18 Monate mit schrittweiser Reintegration in die bestehenden Angebote des Sonderschulheims.  

• Zielgruppe: Diagnose, Indikation  

Für eine Aufnahme braucht es grundsätzlich drei Voraussetzungen:  

– bestehender Sonderschulbedarf Typus A (Beschulung im separativen Setting inkl. Internat)  

– manifestierte akute psychische Erkrankung  

– psychiatrische Diagnose (nach stationärem Aufenthalt ist eine Rückkehr in das vorherige Set-
ting noch nicht möglich).  

Grundsätzlich können alle Sonderschülerinnen und Sonderschüler im Volksschulalter (4-16 Jahre) 
aufgenommen werden. 
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Eine Zuweisung kann nur mit einer diagnostisch begründeten Versorgungsempfehlung durch die spe-
zialisierte Fachstelle der PUK und einer Kostengutsprache der Schulpflege erfolgen. 

12.4 Erweiterung der therapeutischen Angebote 

Das nonverbale Kommunikationsangebot mit tiergestützten (Hunde) therapeutischen Massnahmen 
der tierischen Co-Therapeutin kann ausschliesslich oder ergänzend zu den klassischen Therapiefor-
men (Gesprächs-, Verhaltens-, Spieltherapie) eingesetzt werden. Die im stationären Setting einge-
setzte tiergestützte Intervention wird als ein Element im Therapiekonzept verstanden, welches vom 
Behandlerteam bewusst, gezielt und mit Bedacht (individueller Behandlungsplan) eingesetzt wird. 

12.5 Realisierungsperspektiven 

Für die Realisierung der oben skizzierten Entwicklungsabsichten braucht es punktuell eine Bewilli-
gung durch Bund und Kanton. Wenn diese gegeben ist, gibt es ein Reihe von Faktoren, die die Umset-
zung verzögern/verunmöglichen kann:  

– Voraussehbare Veränderungen auf der Leitungsebene (Pensionierung) 

– Suche nach Bauland (Neubau TWSG) resp. nach geeigneten Räumlichkeiten  

– fehlende personelle Ressourcen (geeignete Fachpersonen). 

13 Erstellungdatum und Autoren:innen 

In den Jahren 2010 bis 2022 wurde das Rahmenkonzept kontinuierlich angepasst und erweitert. 

Dieses Konzept wurde weitestgehend im Verlauf des Jahres 2023 vom Gesamtleiter Werner Kuster in 
Zusammenarbeit mit Jacinta Zimmermann, Schulleiterin und Alfred Kern, pädagogischer Leiter er-
stellt. Für die fachliche Beratung und für die Endredaktion wurde Kitty Cassée, Institut kompetenz-
hoch3, beigezogen.  

Die Abnahme durch die Trägerschaft erfolgte am 19. September 2023 

Unterschrift Gesamtleitung     Unterschrift Vereinspräsident 

 

 

________________________    ________________________ 
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Anhänge  

Anhang 1: Standort Schulheim Elgg 

 

Schulheim Elgg 
Bahnhofstrasse 35/37 Telefon 052 368 62 62 
Postfach 8353 Elgg  Telefax 052 368 62 63 

www.schulheim.ch  gesamtleitung@schulheim.ch 

 

 
 
  

http://www.schulheim.ch/
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Anhang 4a  Ablauf Berichte und Besprechungen 
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Anhang 4b  Ablauf Berichte und Besprechungen 

 



 

Anhang 5  Merkblatt Dateneinsicht/Beschwerde SchülerInnen und Lehrlinge 

 
Informationsblatt für Schülerinnen des Schulheims Elgg 
 
Dateneinsicht/Schweigepflicht 
Du lebst zurzeit auf einer Wohngruppe oder in der SPF des Schulheims Elgg und besuchst 
die interne Sonderschule. Das Team der Wohngruppe und das Schulteam begleiten dich 
im Alltag und unterstützen dich bei anstehenden Lernschritten. Die MitarbeiterInnen 
erhalten viele Informationen über deine Lebenssituation und müssen für deine Zukunft mit 
verschiedenen Fachpersonen und Stellen zusammenarbeiten.  
Sie können Einsicht in die gesammelten Informationen verlangen. Wir sichern dir zu, dass 
alle Informationen vertraulich behandelt und nur für die Facharbeit während deines 
Aufenthalts im Schulheim genutzt werden. Ohne dein Einverständnis resp. dein Wissen 
(z.B. bei Delikten) werden keine Informationen an Dritte weitergegeben. 
 
Die Mitarbeiter des Schulheims Elgg sind – auch nach Kündigung – zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 
 
Beschwerdeweg 
In der Zusammenarbeit zwischen Menschen gibt es manchmal auch Konflikte. Wenn in der 
Zusammenarbeit mit den Fachpersonen des Schulheims Elgg Schwierigkeiten auftreten 
sollten, die du nicht im gemeinsamen Gespräch klären konntest, so kannst du dich in der 
angegebenen Reihenfolge an folgende Personen wenden: 
 

1. Leiter WG 1, 2, Hegi, Hagenbuch, Wiesendangen, SPF Trüllikon, 
Schulleitung 
Die Teamleitenden, die Schulleitung, die Haustechnikerin und die Hauswirtschafts-
leiterin sind die erste Instanz für deine Anliegen und Beschwerden. Die Beschwerde 
kann mündlich oder schriftlich eingereicht werden. 
 
2. Pädagogischer Leiter / Gesamtleiter 
Wenn die Probleme mit der Teamleitung, derSchulleitung oder der Leitung SPF und 
DAF nicht geklärt werden konnten, kannst du dich je nach Bereich in welchem du 
tätig bist, an Fredy Kern, pädagogischer Leiter oder Herrn Kuster, Gesamtleiter, 
wenden. 
Tel: 052 368 62 61, Fredy Kern 
Tel. 052 368 62 60, Werner Kuster  
 
4. Vereinspräsident 
Wenn auch mit dem pädagogischen Leiter oder dem Gesamtleiter keine 
befriedigende Lösung gefunden wurde, ist Herr Bernhard Egg, Präsident des 
Schulheims, zuständig. 
Tel. 052 364 02 76 
 

 

Datenschutz/Beschwerde       Februar 2023 

 
 



 

Anhang 6 Merkblatt Dateneinsicht/Beschwerde Zuweiser 

 
  

 
  

 
 Informationsblatt für zuweisende Stellen 
  
 Dateneinsicht/Schweigepflicht 
 Eine Klientin, für die Sie die Fallverantwortung innehaben, wird von einer Fachperson unseres 

Schulheims begleitet. Diese sammelt Informationen über die involvierten Personen und schreibt 
die erforderlichen Berichte. Sie bezieht die involvierten Personen aktiv ein. Alle Informationen 
müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht ohne das Einverständnis, resp. das Wissen 
(z.B. bei Delikten) der betreffenden Personen an Dritte weitergegeben.  

  
 Beschwerdeweg 
 In der Zusammenarbeit zwischen Menschen gibt es manchmal auch Störungen und Konflikte. 

Wenn in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen des Schulheims Elgg Schwierigkeiten auftreten 
sollten, die Sie nicht im gemeinsamen Gespräch klären konnten, so können Sie sich in der 
angegebenen Reihenfolge an folgende Personen wenden: 

  
 1. Zuständige Teamleiter 
  
 Leitung Wohngruppe 1    
 Frau Judith Köstner: Tel. 052/368 62 71, wg_1@schulheim.ch  

 Leitung Wohngruppe 2 
 Frau Sajma Dörig; Tel. 052/368 62 72, wg_2@schulheim.ch  

 Leiterung WG Hegi 
Frau Marie-Josée Bührer; Tel. 052/365 14 57, wg_hegi@schulheim.ch  

 Leitung WG Wiesendangen 
Frau Marina Siegenthaler; Tel. 052/364 25 31, wg_wiesendangen@schulheim.ch  

 Leitung WG Hagenbuch;  
 Frau Fadila Tabakovic; Tel. 052/971 16 20,  wg_hagenbuch@schulheim.ch   

Leitung DAF 
Daniela Hess:; Tel. 079 755 36 62 , daniela.hess@schulheim.ch  

  
 2. Pädagogischer Leiter/Gesamtleiter Schulheim Elgg 
 Wenn die Probleme mit der zuständigen TeamleiterIn oder Herrn Kern als pädagogischer Leiter 

nicht geklärt werden konnten, können Sie sich an Herrn W. Kuster, Gesamtleiter, wenden. 
 Tel. 052 368 62 60, gesamtleitung@schulheim.ch  
  
 3. Vereinspräsident 
 Wenn auch mit dem Gesamtleiter keine befriedigende Lösung gefunden wurde, ist 

Herr Bernhard Egg, Präsident des Schulheims, zuständig. 
 Tel. 052 364 02 76, begg@bluewin.ch  
  
 

Schulheim Elgg  Bahnhofstrasse 35/37  Postfach 8353 Elgg   

Telefon 052 368 62 62    Telefax 052 368 62 63 
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Anhang 7  Stundenplan interne Schule  



 

 

Anhang 8 Statuten des Vereins Schulheim Elgg 

 

STATUTEN DES VEREINS SCHULHEIM ELGG 

 

I.  Name, Sitz, Zweck, Wesen 

Art. 1 

Unter dem Namen „Verein Schulheim Elgg“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in 
Elgg. 

Art. 2 

Der Verein bezweckt die Führung des Schulheims Elgg nach anerkannten fachlichen Grundsätzen und 
unter Berücksichtigung christlicher Grundwerte. Das Schulheim Elgg ist ein Sonderschulheim für nor-
malbegabte Kinder und Jugendliche mit belasteten schulischen und familiären Biografien. 

Es können auch externe Schüler und Schülerinnen aufgenommen werden. 

Der Schulbetrieb und -unterricht richtet sich nach den kantonalzürcherischen Vorschriften. 

Art. 3 

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

II. Mitgliedschaft und Mittel 

Art. 4 

Nur natürliche Personen können Mitglieder sein. 

Die Mitglieder fördern nach ihren Möglichkeiten die Erreichung des Vereinszweckes, insbesondere 
durch Unterstützung der Heimleitung in ihrer Aufgabe. 

Haftung und Nachschusspflicht der Mitglieder für Vereinsschulden werden ausdrücklich ausgeschlos-
sen.  

Mitgliederbeiträge werden nicht erhoben. 

Jedes Mitglied kann seinen Austritt aus dem Verein jederzeit schriftlich dem Präsidenten bzw. der 
Präsidentin mit sofortiger Wirkung erklären. 

Art. 5 

Der Verein finanziert sich aus Versorgerbeiträgen, Beiträgen der öffentlichen Hand, Spenden und Le-
gaten Privater sowie Vermögenserträgen. 

Der Verein kann Darlehen aufnehmen. 
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III.  Organisation 

Art. 6 

Die Organe des Vereins sind: 
a)  Die Vereinsversammlung 
b)  Der Vorstand 
c)  Die Kommissionen 
d)  Die Revisionsstelle 

Art. 7 

Die Vereinsversammlung wird durch den Präsidenten bzw. die Präsidentin einberufen 
• mindestens zweimal jährlich, 
• durch Vorstandsbeschluss, 
• auf Verlangen der Revisionsstelle, 
• auf Verlangen von 20% der Mitglieder. 

Die Einladung erfolgt schriftlich an die Vereinsmitglieder mindestens 10 Tage im Voraus unter An-
gabe der Traktanden und unter Namensnennung der allenfalls aufzunehmenden oder auszuschlies-
senden Mitglieder. 

Die Vereinsversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl anwesender Mitglieder beschlussfähig.  

Der Präsident bzw. die Präsidentin übernimmt den Vorsitz der Vereinsversammlung, bei Verhinde-
rung der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin oder ein anderes Vorstandsmitglied. 

Anträge der Vereinsmitglieder für zusätzlich zu behandelnde Traktanden sind 20 Tage vor der Ver-
einsversammlung dem Präsidenten bzw. der Präsidentin schriftlich einzureichen. 

Art. 8 

Der Vereinsversammlung obliegt die Behandlung folgender Geschäfte: 
a)  Statutenänderung 
b)  Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
c)  Wahl des Vorstandes, des Präsidenten bzw. der Präsidentin, der Revisionsstelle und der Kom-

missionsmitglieder 
d)  Bildung und Auflösung der weiteren Kommissionen gemäss Art. 14 sowie Umschreibung ihrer 

Aufgaben 
e)  Festlegung und Änderung des Heimkonzeptes 
f)  Anstellung und Entlassung des Heimleiters bzw. der Heimleiterin 
g)  Festlegung und Änderungen der Stellenpläne 
h)  Abnahme der Tätigkeitsberichte des Vorstandes, der Kommissionen und der Heimleitung 
i)  Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle 
j)  Beschlussfassung über die Verwendung eines Gewinns bzw. Deckung eines Verlustes 
k)  Abnahme des Budgets 
l)  Kauf, Verkauf und dingliche Belastung von Liegenschaften 
m)  Auflösung des Vereins 
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Art. 9 

Für Wahlen und Beschlüsse der Vereinsversammlung gelten folgende Bestimmungen: 
a)  Alle Wahlen und Abstimmungen erfolgen, sofern nicht mindestens 10% der anwesenden oder 

vertretenen Mitglieder geheime Abstimmung verlangen oder der bzw. die Vorsitzende dies 
anordnet, durch offenes Handmehr. 

b)  Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Stellvertretung ist nur durch ein anderes Vereinsmit-
glied mit schriftlicher Vollmacht möglich. Niemand kann mehr als ein anderes Mitglied vertre-
ten. 

c)  Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen 
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen (mehr Ja- als Nein-Stimmen). Vorbehalten bleiben 
Art. 9 lit. d und e. Bei Stimmengleichheit gibt der Präsident bzw. die Präsidentin den Stichent-
scheid. 

d)  Für die Aufnahme von Mitgliedern ist Einstimmigkeit der anwesenden oder der vertretenen 
Mitglieder erforderlich, für den Ausschluss aus wichtigen Gründen eine 2/3-Mehrheit aller Mit-
glieder. Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 12, ist für die Aufnahme eine 2/3-Mehrheit der 
anwesenden oder vertretenen Mitglieder erforderlich. 

e)  Für eine Statutenrevision und für den Beschluss über die Auflösung des Vereins ist die 2/3-
Mehrheit aller anwesenden oder vertretenen Mitglieder erforderlich. 

 

Art. 10 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern. Der Präsident bzw. die 
Präsidentin wird von der Vereinsversammlung gewählt, im Übrigen konstituiert sich der Vorstand sel-
ber. 

Der Verein wird nach aussen durch den Vorstand vertreten. Alle Vorstandsmitglieder zeichnen kollek-
tiv zu zweien. 

Die Vorstandsmitglieder werden auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

 

Art. 11 

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten bzw. der Präsidentin, sooft es die Ge-
schäfte erfordern, oder wenn mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes beim Präsidenten bzw. der 
Präsidentin eine Sitzung verlangen. 

Der Vorstand beschliesst mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit hat der 
bzw. die Vorsitzende den Stichentscheid. 

Zirkularbeschlüsse sind zulässig, sofern kein Vorstandsmitglied die Abhaltung einer Sitzung verlangt. 

Art. 12 

Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, die nicht durch Statuten oder Gesetz einem anderen  
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Organ übertragen sind; insbesondere ist er verantwortlich für 
• die Vorbereitung der Vereinsversammlungen, 

• die Durchführung der Vereinsbeschlüsse, 

• die Aufsicht über die Leitung des Schulheims und über die Kommissionen, 

• das Vorlegen der Jahresrechnung und des Budgets an die Vereinsversammlung, 

• die Orientierung der Vereinsversammlung über den Geschäftsgang, 

• die Bezeichnung der Stellvertretung der Heimleitung, 

• die Genehmigung der Entlassung von leitenden Angestellten im pädagogischen Bereich; in zeitlich 
dringenden Situationen kann der Präsident bzw. die Präsidentin die Entlassung genehmigen. 

Der Vorstand kann Geschäfte von besonderer Tragweite der Vereinsversammlung vorlegen oder Auf-
gaben an Kommissionen bzw. an die Heimleitung delegieren. 

 

Art. 13 

Dem Vorstand ist als ständige Kommission die Liegenschaftenkommission unterstellt, welche aus 
mindestens zwei Vereinsmitgliedern, davon ein Vorstandsmitglied, besteht. Sie wählt aus ihrer Mitte 
den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende. Sie übt die Oberaufsicht über den baulichen Zustand der Lie-
genschaften aus und berät den Vorstand in baulichen Angelegenheiten. Sie vertritt den Verein als 
Bauherr nach aussen. 

Der Vorstand kann ein Mitglied des Vereins, das nicht Vorstandsmitglied zu sein braucht, damit be-
trauen, den Vorstand bei der Vermögensverwaltung zu beraten. 

 

Art. 14 

Die Vereinsversammlung kann weitere Kommissionen bilden, denen je ein Vorstandsmitglied und 
mindestens eine weitere Person angehören sollen, die nicht Vereinsmitglied zu sein braucht. 

 

Art. 15 

Soweit das Gesetz oder die Aufsichtsbehörde keine ordentliche Revision vorschreibt, lässt der Verein 
eine eingeschränkte Revision durchführen. 

Die Vereinsversammlung wählt hierfür eine Revisionsstelle. Als Revisionsstelle können eine oder 
mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden. Die Re-
visionsstelle wird für ein Jahr gewählt. Eine Wiederwal ist möglich. 
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Art. 16 

Der Heimleiter bzw. die Heimleiterin führt das Heim nach Gesetz, Statuten, Reglementen und Wei-
sungen des Vorstandes. 

Er bzw. sie nimmt an den Vereinsversammlungen, Vorstands- und Kommissionssitzungen mit bera-
tender Stimme teil. 

 

IV. Rechnungswesen 

Art. 17 

Das Vereinsvermögen ist sicher anzulegen. Der Vorstand entscheidet über die Anlage. 

Art. 18 

Das Rechnungsjahr dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

 

V. Auflösung 

Art. 19 

Im Falle einer Auflösung des Vereins soll das vorhandene Vermögen einer dann zu bestimmenden 
gemeinnützigen Organisation möglichst ähnlicher Art übergeben werden. 

Die Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

 

VI. Schlussbestimmung 

Art. 20 

Die vorliegenden Statuten wurden an der Vereinsversammlung vom 20. April 2016 genehmigt. Sie 
treten an diesem Tag in Kraft und ersetzen die Statuten des Heimvereins Schulheim Elgg vom 27. Ja-
nuar 2010. 

 

Elgg, 30. August 2023 

Der Präsident      Der Vizepräsident 

 

Bernhard Egg      Conrad Schneider 
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